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1 Einleitung 

Das BSG hat in seinem Urteil vom 07.11.2006 (AKZ. B 7b AS 14/06 R) die 

Rechtsfigur einer temporären Bedarfsgemeinschaft anerkannt.1 Seitdem ist sie 

aus dem Alltag des Jobcenters nicht mehr wegzudenken. In einer so schnelllebi-

gen Welt, wie der jetzigen, passiert es Paaren immer häufiger, dass sie sich, trotz 

gemeinsamer Kinder, trennen. So steigt auch die Zahl der temporären Bedarfs-

gemeinschaften.  

Auch unser Recht entwickelt sich stetig fort. Und dies ist auch notwendig. Es gibt 

immer wieder neue Rechtsprechungen von den obersten Gerichten Deutsch-

lands. Besonders das Sozialrecht hat in den letzten Jahren einige Änderungen 

erfahren. Aktuell wurde zum Beispiel das SGB IX mit den Reformstufen des 

Bundesteilhabegesetzes reformiert.2 So auch im Jahr 2016, als das Neunte Ge-

setz zur Änderung des Zweiten Gesetzbuches in Kraft getreten ist. Das Ziel die-

ser Gesetzesänderung war, eine Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes der 

Jobcenters zu schaffen. Doch ist dem Gesetzgeber die Umsetzung dieses Ziels 

gelungen? Und wie wirken sich die Regelungen auf die bisherigen Regelungen 

der temporären Bedarfsgemeinschaften aus? 

1.1 Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, das Konstrukt der temporären Bedarfsgemeinschaft zu 

erläutern. Dabei geht diese Arbeit auf die Neuregelungen der Gesetzesänderung 

vom 01.08.2016 ein. Ziel dieser Arbeit ist es, einerseits die Frage zu beantwor-

ten, ob die Neuregelungen zum SGB II eine Vereinfachung des Verwaltungsauf-

wandes geschaffen haben oder ob sich hinter der Regelung doch noch andere 

Hintergründe verbergen und andererseits, das jetzige Konstrukt der temporären 

Bedarfsgemeinschaft einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, hinsichtlich 

seiner guten Aspekte, aber auch, um die möglichen Schwachstellen aufzuzeigen. 

Ziel dieser Arbeit ist es ebenfalls herauszufinden, ob es auch andere Lösungsan-

sätze für die temporäre Bedarfsgemeinschaft gibt, welche auch umsetzbar wä-

ren. 

                                                

1
 Vgl. Eichler S. 282 rn.:126 

2
 Vgl.: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-Antworten/was-soll-wann-in-kraft-

treten.html 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit werden vier große Themenbereiche angesprochen. 

Zuerst wird das allgemeine Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft erläutert und wel-

che Rolle dabei die temporäre Bedarfsgemeinschaft spielt. Als nächstes geht die 

Arbeit auf die temporäre Bedarfsgemeinschaft genauer ein und untersucht, wel-

che besonderen Zuständigkeitsregelungen sie besitzt. Dabei wird hauptsächlich 

auf das Neunte Gesetz zur Änderung des Zweiten Gesetzbuches geachtet, be-

sonders auf dessen positive, aber auch negative Aspekte, um dann abschließend 

den Weg einer Berechnung eines solchen Falles zu beschreiben. Das dritte gro-

ße Kapitel ist die Befragung der Leistungsbearbeiter des Jobcenters Leipzig und 

die daraus resultierende Bewertung der aktuellen Rechtslage. Zuletzt werden 

einige alternative Lösungswege aufgezeigt, wie man das Rechtskonstrukt der 

temporären Bedarfsgemeinschaft umsetzen könnte. Dabei wird besonders auf 

die Umsetzbarkeit dieser Vorschläge eingegangen.  
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2 Bedarfsgemeinschaft 

Nach der Zusammenführung des Arbeitslosengeldes und des Sozialgeldes am 

01.01.2005 wurde der Begriff der „Bedarfsgemeinschaft“ eingeführt. „Als Be-

darfsgemeinschaft bezeichnet man die Zusammenfassung mehrerer Personen 

für Zwecke der Anwendung des SGB-II. Dabei muss mindestens eine erwerbsfä-

hige leistungsberechtigte Person zur Bedarfsgemeinschaft gehören.“3 Eine Per-

son wird dann leistungsberechtigt, wenn diese die Anspruchsvoraussetzungen 

des § 7 SGB II erfüllt. Dazu muss die Person mindestens das 15. Lebensjahr 

vollendet haben und darf die Altersgrenze gemäß § 7a SGB II nicht überschrei-

ten (gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGBII). Nach Nr. 2 des § 7 Abs. 1 S. 1 SGB II 

muss die Person erwerbstätig sein. Erwerbstätig ist nach § 8 SGB II eine Person, 

welche nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande 

ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens  

drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Ebenfalls muss die Person, um Leis-

tungen nach dem 2. Sozialgesetzbuch zu erhalten, hilfebedürftig nach § 9 SGB II 

sein. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend 

aus dem zu berücksichtigenden Einkommen (§ 11 SGB II) oder Vermögen (§ 12 

SGB II) sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere 

von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält. Gemäß § 7 

Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB II muss die Person ebenfalls ihren gewöhnlichen Aufent-

halt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Nach § 30 Abs. 3 SGB I gelten 

die Vorschriften dieses Gesetzbuches für alle Personen, die ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Geltungsbereich haben. Als letzte An-

spruchsvoraussetzung sind Personen ausgenommen, die im § 7 Abs. 1 S. 2 SGB 

II aufgeführt werden. Dies betrifft u. a. Ausländerinnen und Ausländer, die kein 

Aufenthaltsrecht haben oder deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck 

der Arbeitsuche ergibt (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Buchst. B SGB II). Erfüllt eine Per-

son all diese Voraussetzungen, ist sie ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 

(eLb) und kann Leistungen nach dem SGB II beantragen und erhalten. Nach § 

37 Abs. 1 SGB II werden Leistungen nach diesem Buch nur auf Antrag erstellt. 

Leistungen können demnach nach § 37 Abs. 2 SGB II nicht vor der Antragsstel-

lung erbracht werden. 

                                                

3
 Schlegel;Voelzke; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende; S. 145 Rn.: 120  
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Gemäß § 7 Abs. 2 S. 1 SGB II erhalten auch Personen, die mit dem erwerbsfähi-

gen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, Leistungen. Im 

Absatz 3 des § 7 SGB II wird genau definiert, welche Personen zu einer Bedarfs-

gemeinschaft gehören. Zur Bedarfsgemeinschaft gehören nach Nummer 1 die 

erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die nach Nummer 2 im Haushalt leben-

den Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines unverheirateten er-

werbsfähigen Kindes, welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und 

die im Haushalt lebende Partnerin oder der im Haushalt lebende Partner dieses 

Elternteils. Des Weiteren werden in der Nummer 3 die Partnerin oder der Partner 

der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in die Bedarfsgemeinschaft aufge-

nommen, die nach a) nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin oder der nicht 

dauernd getrennt lebende Ehegatte, die nach b) nicht dauernd getrennt lebende 

Lebenspartnerin oder der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner oder  

nach c) eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten so in 

einem Haushalt zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechsel-

seitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinan-

der einzustehen. Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen 

und füreinander einzustehen, wird nach § 7 Abs. 3a SGB II vermutet, wenn Part-

ner länger als ein Jahr zusammenleben (Nr. 1), mit einem gemeinsamen Kind 

zusammenleben (Nr. 2), Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen (Nr. 3) 

oder befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen (Nr. 

4). Zu der Bedarfsgemeinschaft gehören ebenfalls nach § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II 

im Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den Nummern 1 bis 3 

genannten Personen, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

soweit sie die Leistung zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus eigenem 

Einkommen oder Vermögen beschaffen können.  

Der Absatz 4 des § 7 SGB II enthält Personen, die durch ihre aktuelle Lebensla-

ge von den Leistungen nach dem 2. Sozialgesetzbuch ausgeschlossen werden. 

Dies sind beispielsweise Personen, die in einer stationären Einrichtung unterge-

bracht worden sind, eine Rente wegen Alters beziehen oder Knappschaftsaus-

gleichsleistungen oder ähnliche Leistungen öffentlicher Art beziehen. Dem Auf-

enthalt in einer stationären Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung zum 

Vollzug einer richterlich angeordneten Freiheitsentziehung gleichgestellt nach § 7 

Abs. 4 S. 2 SGB II. Abweichend von Satz 1 erhalten Personen, die voraussicht-

lich für weniger als sechs Monate in einem Krankenhaus untergebracht sind, wer 

in einer stationären Einrichtung nach Satz 1 untergebracht ist und unter den übli-



 

5 

chen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden wö-

chentlich erwerbstätig ist, weiterhin Leistungen nach § 7 Abs. 4 S. 3 SGB II. In 

dem Absatz 4a des § 7 SGB II werden ebenfalls Personen von der Leistung aus-

geschlossen, die sich ohne Zustimmung des zuständigen Trägers nach diesem 

Buch außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufhalten und deshalb nicht 

für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stehen. Wer sich außerhalb bzw. 

innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält, regelt die Erreichbarkeits-

Anordnung – EAO, insbesondere die § 2 und 3. Gemäß § 2 der EAO kann sich 

der Arbeitslose vorübergehend auch von seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt entfernen, wenn er 1. dem Arbeitsamt rechtzeitig seine Anschrift für 

die Dauer der Abwesenheit mitgeteilt hat, er 2. auch an seinem vorübergehenden 

Aufenthaltsort die Voraussetzungen des § 1 ABs 1 erfüllen kann und er 3. sich im 

Nahbereich des Arbeitsamtes aufhält. Zum Nahbereich gehören alle Orte in der 

Umgebung des Arbeitsamtes, von denen aus der Arbeitslose erforderlichenfalls 

in der Lage wäre, das Arbeitsamt täglich und ohne unzumutbaren Aufwand zu 

erreichen. Arbeitslose, die diese Voraussetzungen des § 2 EAO erfüllen, dürfen 

nach § 3 EAO bis zu drei Wochen im Kalenderjahr außerhalb des zeit- und orts-

nahen Bereiches sein, wenn das Arbeitsamt vorher seine Zustimmung erteilt hat. 

Dies gilt allerdings nicht in den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit, es sei 

denn, es liegt ein begründeter Ausnahmefall vor. Wichtig ist allerdings, dass die 

Zustimmung nach der EAO nur erteilt werden darf, wenn durch die Zeit der Ab-

wesenheit die berufliche Eingliederung nicht beeinträchtigt wird.4 

Absatz 5 und 6 des § 7 SGB II regeln die Ausnahmen, in denen Auszubildende 

Leistungen nach dem SGB II erhalten können. 

Die Personen einer Bedarfsgemeinschaft müssen dann schließlich bei der Be-

rechnung des ALG 2 das Einkommen und das Vermögen für die anderen, sich in 

der Bedarfsgemeinschaft aufhaltenden, Personen einsetzen. 

 

 

                                                

4
 Vgl.: https://www3.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents 
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3 Temporäre Bedarfsgemeinschaft 

3.1 Begriffsbestimmung 

Eine besondere Form der Bedarfsgemeinschaft ist die temporäre Bedarfsgemein-

schaft. Das BSG hat in seinem Urteil vom 07.11.2006 die Rechtsfigur einer temporären 

Bedarfsgemeinschaft anerkannt.5 Das BSG betont in diesem Urteil allerdings deutlich, 

dass eine temporäre Bedarfsgemeinschaft nur in den Fällen von § 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB 

II einschlägig sein kann, das heißt, wenn ein Kind dem Haushalt angehört. Das BSG 

begründet dies anhand des Wortlautes dieser Norm, denn in diesem steht lediglich, 

dass ein Kind im Haushalt angehörig sein muss, es spricht nicht von einem dauerhaf-

ten Leben im Haushalt.6 Wichtig ist allerdings, dass eine gewisse Regelmäßigkeit vor-

liegt, was bedeutet, dass nicht nur sporadische Besuche des Kindes vorliegen dürfen, 

sondern das Kind in einem regelmäßigen Abstand und für mindestens 2 Tage pro Mo-

nat im Haushalt aufgenommen wird. Nur dann spricht man von einer temporären Be-

darfsgemeinschaft.7  

Dennoch bleibt das Kind Anspruchsinhaber des Individualanspruches. Somit müssen 

die Elternteile für das Kind selbst die „Kosten des Umgangsrechts“ geltend machen.8 

Ist der überwiegend betreuende Elternteil nicht hilfebedürftig, erfolgt keine Prüfung und 

Aufteilung der kindsbezogenen Leistungen, es sei denn, es liegt ein Wechselmodell 

vor.9 In diesem Fall werden die kindsbezogenen Leistungen halbiert.10 

3.2 Wechselmodell 

„Unter Wechselmodell […] versteht man im Allgemeinen ein Betreuungsmodell, bei 

dem das Kind in regelmäßigen Abständen von dem Haushalt eines Elternteils zu dem 

des anderen Elternteils wechselt, sodass die Eltern das Kind in etwa gleichmäßig be-

treuen.“ 11 Dieses Wechselmodell findet nicht nur in der Unterhaltsberechnung Anwen-

dung, sondern auch im SGB II, besonders bei der temporären Bedarfsgemeinschaft 

spielt das Wechselmodell eine große Rolle. Der BGH hat in seinen Urteilen von 2005 

und 2007, bei denen es sich jeweils um Unterhaltsfälle handelte, festgelegt, dass ein 

Wechselmodell nur möglich ist, wenn die zeitliche Betreuung beider Elternteile bei 

                                                

5
 vgl.: Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 282 Rn.: 126 

6
 vgl.: Münder, Sozialgesetzbuch II –Grundsicherung für Arbeitssuchende S. 183 Rn.: 91 

7
vgl.: Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 282 Rn.: 126 

8
 vgl Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 283 Rn.: 126 

9
 Vgl. Anhang 2 fachlichen Hinweise zu Allegro 

10
 Anhang 2 fachlichen Hinweise zu Allegro 

11
 Damljanovic, Das Wechselmodell, S. 23 
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50:50 liege.12 Der BGH führt in seinem Urteil vom 21.12.2005 aus, dass nicht allein die 

Zeit ein maßgebliches Kriterium zur Definition eines Wechselmodells sei.13 Die zeitliche 

Komponente der Betreuung hat lediglich eine indizielle Bedeutung.14 Der Schwerpunkt 

liegt bei der tatsächlichen regelmäßigen Betreuung des Kindes und dem überwiegen-

den Kümmern um die Versorgung und die sonstigen Belangen des Kindes.15 Dennoch 

knüpft die Rechtsprechung des BGH an den Zeitfaktor an und sieht nur bei einer 

50:50-Betreuung ein unterhaltsrelevantes Wechselmodell.16  

Das SGB II knüpft an diese Auffassung zwar an, unterteilt allerdings das Wechselmo-

dell in ein „echtes“ und in ein „unechtes“ Wechselmodell.17 Das BGH hingegen schenk-

te in seinem Urteil vom 21.12.2005 den Begriffen „echtes“ oder „unechtes“ Wechse l-

modell keinerlei Erwähnung und betonte, dass das „unechte“ Wechselmodell gar kein 

Wechselmodell sei.18 

3.2.1 „Echtes“ Wechselmodell im SGB II 

In einem „echten“ Wechselmodell müssen beide Elternteile eine hälftige, abwechseln-

de Betreuung ihres Kindes innehaben. Das bedeutet, dass sich das Kind in beiden 

Haushalten zeitlich annähernd aufhalten muss. Es darf kein Schwergewicht feststellbar 

sein, das heißt, eine nahezu 50/50-Regelung muss vorhanden sein.19 In diesem Fall 

hat die Bundesagentur für Arbeit bestimmt, dass es sich um ein echtes Wechselmodell 

handelt, wenn beide Elternteile das Kind zwischen 13 und 17 Tagen im Monat be-

treuen.20  

3.2.2 „Unechtes“ Wechselmodell im SGB II 

In einem unechten Wechselmodell muss eine regelmäßige Ausübung des Umgangs-

rechts für jeweils mindestens einen Tag im Haushalt des jeweiligen Elternteils vorhan-

den sein. Das bedeutet, dass sporadische Besuche, bspw. wenn das Kind nur in den 

Ferien bei dem Elternteil lebt, keine Regelmäßigkeit darstellen und somit auch keine 

temporäre Bedarfsgemeinschaft. Laut den fachlichen Anweisungen muss das Kind 

mindestens zwei und maximal zwölf Tage im Haushalt des anderen Elternteils unter-

gebracht sein, damit ein unechtes Wechselmodell, also auch eine temporäre Bedarfs-

                                                

12
 Vgl.: Sünderhauf, Wechselmodell: Psychologie – Recht – Praxis, S. 502 

13
 ebenda 

14
 Vgl. BGH Urteil v. 21.12.2005 – XII ZR 126/03 Rz. 15 

15
 Vgl.: BGH Urteil v. 21.12.2005 – XII ZR 126/03 Rz.9 

16
 Vgl. Sunderhauf, Wechsemodell: Psychologie – Recht – Praxis, S.508 

17
 Vgl.:https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S.. 9 

18
 Vgl.: Sünderhauf, Wechselmodell: Psychologie – Recht – Praxis, S. 501 

 
19

 Vgl. Anhang 2 fachlichen Hinweise zu Allegro S. 6 
20

 Vgl.:https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S.. 5 
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gemeinschaft, vorliegt. Andersherum gesehen, ist natürlich ebenfalls ein unechtes 

Wechselmodell vorhanden, wenn das eine Elternteil das Kind von 18 - 30/31 Tage in 

seinem Haushalt betreut.21 

3.3 Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit spaltet sich einmal in die sachliche und zum anderen in die örtliche 

Zuständigkeit auf. 

Die Leistungsträger werden im § 6 des Zweiten Gesetzbuches aufgeführt. Im Grunde 

gibt es zwei verschiedene Leitungsträger, die im § 6 SGB II geregelt werden. Gemäß § 

6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB II ist, wenn nichts Abweichendes bestimmt wird, die Bundes-

agentur für Arbeit als Leistungsträger bestimmt. Sie ist gemäß § 367 Abs. 1 SGB III 

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltungscharakter. Nach § 367 

Abs. 2 SGB III gliedern sich die BA in eine Zentrale auf der oberen Verwaltungsebene, 

Regionaldirektionen auf der mittleren Verwaltungsebene und Agenturen für Arbeit auf 

der örtlichen Verwaltungsebene. Fraglich ist, ob die BA dieses Bundesgesetz ausfüh-

ren durfte und darf, denn nach dem Art. 83 des Grundgesetzes wurden die Länder mit 

der Ausführung der Bundesgesetze als eigene Angelegenheit beauftragt.22 Die BA darf 

dementsprechend nur unter den Voraussetzungen der Art. 86 ff. GG als bundeseigene 

Verwaltung agieren und die Gesetze vollziehen. „Im Ergebnis wird die BA als bundes-

unmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne von Art. 87 Abs. 2 S. 1 GG 

bei der Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, aber nicht im 

Bereich der Sozialversicherung, tätig.“ 23 24 

Der zweite Leistungsträger ist der kommunale Träger nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB 

II. Das sind die kreisfreien Städte oder Landkreise. Diese sind für bestimmte Aufgaben-

felder verantwortlich, sofern nicht das Landesrecht einen anderen Träger bestimmt.25 

Traditionelle Leistungen sind zum Beispiel die Sozialhilfe nach dem SGB XII oder die 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfen nach dem SGB VIII.26 Hinzu kommt die Leis-

tung der Kosten der Unterkunft, dies dient zum Ausgleich des Wegfalls des Wohngelds 

bei einem SGB II-Anspruch. Dementsprechend sind sie auch für die Kosten eines Um-

zugs oder einer Erstausstattung zuständig.27 Wer als kommunaler Träger gilt bzw. zu-

gelassen wird, regelt der § 6a SGB II. In der Anlage zu § 6a werden alle zugelassenen 

                                                

21
 Vgl. Anhang 2 Fachliche Anweisung Allegro S. 6 

22
 vgl.: Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 165  Rn.: 7 

23
 Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 165  Rn.: 7 

24
 Vgl. Eichler; SGB II -  Grundsicherung für Arbeitssuchende S 164-165 Rn.: 6-7 

25
 Vgl. Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 165  Rn.: 8 

26
 Vgl.: Münder; Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende S. 117 Rn.: 8 

27
 Vgl.: Münder; Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende S. 117 Rn.: 8 
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kommunalen Träger aufgelistet, die in dem jeweiligen Bundesland vorhanden sind. Im 

§ 6b SGB II wird die Rechtstellung der verantwortlichen kommunalen Träger geregelt. 

Abs. 1 besagt, dass die zugelassenen kommunalen Träger anstelle der Bundesagentur 

für Arbeit im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit Träger der Aufgaben nach § 6 Abs. 

1 S. 1 Nr. 1, mit den im Gesetz vorgeschriebenen Ausnahmen, sind. Zusätzlich wird im 

§ 6d SGB II das Konstrukt des Jobcenters beschrieben. Das Jobcenter wird einerseits 

von den kommunalen Trägern nach § 6a SGB II, andererseits auch von den gemein-

samen Einrichtungen nach § 44b SGB II geführt. Zur einheitlichen Durchführung der 

Grundsicherung für Arbeitssuchende bilden nach § 44b Abs. 1 S. 1 SGB II die Träger 

im Gebiet jedes kommunalen Trägers nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 eine gemeinsame 

Einrichtung. Die gemeinsame Einrichtung nimmt die Aufgaben der Träger nach diesem 

Buch wahr und wird nach S. 3 befugt, Verwaltungsakte und Widerspruchsbescheide zu 

erlassen. Gemäß Abs. 2 des § 44b bestimmen die Träger den Standort sowie die nä-

here Ausgestaltung und Organisation der gemeinsamen Einrichtung durch Vereinba-

rung. 

Die örtliche Zuständigkeit wird im § 36 SGB II geregelt. Dieser besagt, dass sowohl für 

die Leistungen nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB II, als auch für die Leistungen nach § 6 

Abs. 1S. 1 Nr. 2 SGB II der gewöhnliche Aufenthalt entscheidend ist, welche Agentur 

für Arbeit bzw. welcher kommunale Träger örtlich zuständig wäre. Wo der gewöhnliche 

Aufenthalt einer Person ist, regelt der § 30 Abs. 3 SGB I (siehe oben). 

Seit der Neuregelung der TBG gehört das Kind sowohl zu der BG der Mutter als auch 

zu der BG des Vaters. So kann es passieren, dass 2 Jobcenter für die Ermittlung des 

Bedarfs des Kindes verantwortlich sind. Aus diesem Grund regelt der § 36 Abs. 1 S. 3 

SGB II, dass für Leistungen an Minderjährigen der Träger, an dem das Kind seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt besitzt, zuständig ist. Die fachliche Weisung zur temporären 

Bedarfsgemeinschaft regelt, dass die Zuständigkeit für die Leistungsansprüche des 

Kindes bzw. der Kinder in den jeweiligen BGs parallel in den beiden Jobcentern für den 

gesamten Zeitraum besteht. Federführend ist das Jobcenter, welches die Haupt-BG 

betreut.28 

3.4 Neuntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Sozialgesetzbuch vom 

26.07.2016 

Am 26.07.2016 wurde das Neunte Gesetz zur Änderung des Zweiten Sozialgesetzbu-

ches bekanntgegeben. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz ASMK rief eine Bund-

                                                

28
 Vgl.: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S. 3 
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Länder-Arbeitsgruppe zur Vereinfachung des Leistungsrechts des SGB II ein. Seit Juni 

2013 tagte diese Gruppe und veröffentlichte am 02.07.2014 einen Schlussbericht, in 

welchem die gesammelten Vorschläge veröffentlicht wurden. „Ziel dieses Gesetzes ist 

es daher, dass leistungsberechtigte Personen künftig schneller und einfacher Klarheit 

über das Bestehen und den Umfang von Rechtsansprüchen erhalten und die von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern anzuwendenden Verfahrensvor-

schriften vereinfacht werden.“29 Diese Regelungen traten dann am 01.08.2016 in 

Kraft.30 

Neben den Änderungen zur temporären Bedarfsgemeinschaft wurde u. a. auch der 

Bewilligungszeitraum von max. 6 Monaten auf max. 12 Monate angehoben. Es wurden 

weiterhin ein Leistungsanspruch für Auszubildende unter bestimmten Voraussetzun-

gen, die rechtliche Grundlage zur vorläufigen Bewilligung nach § 41a SGB II oder auch 

eine Kostenbegrenzung bei einem nicht erforderlichen Umzug eingeführt.31 In dieser 

Gesetzesänderung wurde allerdings nicht nur eine Änderung im SGB II, auch im Drit-

ten Sozialgesetzbuch und anderen Gesetzesbüchern wurden einige Änderungen vor-

genommen.32 Diese Arbeit konzentriert sich allerdings nur auf die Gesetzesänderun-

gen im SGB II, insbesondere auf die  Änderungen zur temporären Bedarfsgemein-

schaft. Im weiteren Verlauf wird auf die Vor- und Nachteile dieses Änderungsgesetzes 

eingegangen. 

3.4.1 Positive Aspekte 

Eine positive Veränderung betraf, wie oben erwähnt, die vorläufige Bewilligung. Nun 

stellt der § 41a SGB II die rechtlichen Grundlagen für eine vorläufige Bewilligung dar.33 

Bevor dieser Paragraph eingeführt wurde, gab es eine Regelung im § 40 Abs. 2 Nr. 1 

SGB II, die auf die vorläufige Entscheidung im SGB III (§328 SGB III) verwies.34  Diese 

Regelung hatte einige negative Aspekte und Schwächen aufzuweisen. Fraglich war 

u.a., ob der ganze Bescheid vorläufig zu bewilligen ist oder nur die Teile, die es betraf. 

Des Weiteren sorgte die Regelung in der Praxis für einige Schwierigkeiten, denn es 

gab keine Vorschrift und auch keine Frist, innerhalb der ein endgültiger Bescheid er-

lassen werden musste. Hinzu kam, dass das Jobcenter, um einen vorläufigen Be-

scheid in einen endgültigen Bescheid zu ändern, eine neue Ermittlung der tatsächli-

                                                

29
 https://www.harald-thome.de/fa/harald-thome/files/151012_Referentenentwurf.pdf 

30
 Vgl.: https://tacheles-sozialhilfe.de/fa/redakteur/Aus_der_Gesetzgebung/Fachstellungnahme_9 

31
https://harald-thome.de/fa/harald-thome/files/KOS-Zusammenfassung-Rechtsvereinfachung.pdf 

32
 Vgl.: https://www.jurion.de/gesetze/9_sgb_ii_aendg/ 

33
 Vgl. Vgl. Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 1624 Rn.: 1 

34
 Vgl.: Münder; Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende S. 1068 Rn. 1 



 

11 

chen Verhältnisse in dem vergangenen vorläufigen Bewilligungszeitraum durchführen 

musste.35  

Diese neue Norm regelt nicht nur ganz genau, in welchen Fällen eine vorläufige Bewil-

ligung durchgeführt werden muss (Abs. 1), sie entlastet auch die Verwaltung und wirkt 

sich ebenfalls positiv auf den Leistungsberechtigten aus.36 So muss die Verwaltung 

bspw. nicht mehr die tatsächlichen Verhältnisse ermitteln, was einerseits auch dem 

Bürger erspart bleibt und eine schnellere Entscheidung herbeiführt. So profitieren beide 

Parteien von der Neuregelung. 37 

Des Weiteren bleibt die Einkommensanrechnung bei Müttern in ihrem Mutterschutz 

behalten. Ursprünglich sollte in einem Gesetzesentwurf diese Regelung verändert wer-

den, doch nicht alle Mütter haben in ihrem Mutterschutz dasselbe Erwerbseinkommen 

wie davor. Diese Regelungen, die in einem Gesetzesentwurf veröffentlicht wurden, 

wurden kein Bestandteil der Gesetzesänderung.38 

Eine weitere große Regeländerung betrifft die Auszubildenden. Mit der Neuregelung 

des § 7 Abs. 5 und 6 SGB II wurde eine bestehende Schnittstelle zwischen dem SGB II 

und der Ausbildungsförderung nach dem BAföG bzw. dem SGB III weiterentwickelt.39  

Eine Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes stellt ebenfalls die Verlängerung des 

BWZ von 6 Monaten auf 12 Monate dar. Wenn in diesen 12 Monaten keine Änderung 

hervortritt, müssen die SGB II-Empfänger nur einmal im Jahr einen Weiterbewilli-

gungsantrag stellen. Dies entlastet auch gleichzeitig die Leistungsbearbeiter.40 

Ein weiterer positiver Aspekt ist die Vermögensanrechnung von Kindern in der tempo-

rären Bedarfsgemeinschaft. Nach den fachlichen Weisungen wird das Vermögen des 

Kindes insgesamt genau wie der inklusive Vermögensfreibetrag nach § 12 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 SGB II in Höhe von 750 Euro ermittelt.41 „Liegt das Vermögen des Kindes über 

dem Vermögensfreibetrag in Höhe von 3850,00 € (3100,00 € nach Nr. 1a und 750 € 

nach Nr. 4), liegt in beiden BG Hilfebedürftigkeit nicht vor.“ 42 Das Vermögen und der 

Freibetrag des Kindes werden nicht anteilig in beiden BG berücksichtigt. 43 Kann das 

Kind durch sein Einkommen und Vermögen seinen Bedarf decken, so gehört es in kei-

                                                

35
 Vgl.: Münder; Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende S. 1068 Rn. 1 

36
 Vgl. Vgl. Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 1624 Rn.: 3 

37
 Vgl. Vgl. Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 1624 Rn.: 3-4 

38
 Vgl.: https://harald-thome.de/fa/harald-thome/files/KOS-Zusammenfassung-Rechtsvereinfachung.pdf 

39
 Vgl.: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen 

40
 Vgl.: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen 

41
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download, S. 9 

42
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download, S.9 

43
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download, S. 9 
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ner der beiden Bedarfsgemeinschaften an, da es ein indviduellen Anspruch (siehe Ka-

pitel 3.6) besitzt. 

3.4.2 Negative Aspekte 

Das Sanktionsrecht der U25, der Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben, wurde, trotz der Forderung einiger Verbände, wie dem Deutsche Caritas-

verband oder dem Deutschen Landkreis, nicht reformiert.44 Die Regelungen blieben 

erhalten. Gefordert wurde die Streichung der Sonderregelungen (siehe in Kapitel 3.6.4 

Sanktionen) für die Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben.45 Hintergrund sind die hohen Sanktionen, welche beinhalten, dass bei einem 

erstmaligen Verstoß die Leistungen des Jugendlichen auf die Bedarfe der Unterkunft 

und Heizung bzw. der gesamte Regelbedarf und ggf. der Mehrbedarf gekürzt werden. 

Diese scharfen Strafen wirken kontraproduktiv gegenüber den Jugendlichen, die zu 

einem Kontaktabbruch zum Jobcenter führen können. Die Intension dahinter, dass es 

gerade bei Jugendlichen wichtig ist, in eine Aus- oder Weiterbildung zu investieren, 

damit sie in der Zukunft bessere Chancen im Arbeitsleben haben und nicht ihr ganzes 

Leben von Hilfsleistungen abhängig sein müssen, ist ein guter Ansatz. Doch die Um-

setzung ist in vielen Augen zu streng, da mit nur einer Pflichtverletzung die Existenzsi-

cherung gefährdet wird. Ebenfalls wird dadurch das Verhältnis zwischen dem Jobcen-

ter und dessen Mitarbeitern und den Jugendlichen erheblich erschwert und die Basis 

für eine wirksame Zusammenarbeit kann so nicht oder nur schwer bestehen. Aus die-

sem Grund fordert der Deutsche Caritasverband, dass die Leistungsbearbeiter flexibel 

diese Sanktionen aufheben, abmildern oder verkürzen können, wenn sich die Person 

einsichtig zeigt und dementsprechend eine Verhaltensänderung eintritt. Des Weiteren 

sollten die Sanktionen nicht insgesamt die Höhe von 30 % des Regelbedarfes über-

schreiten, um eine Existenzsicherung weiterhin gewährleisten zu können.46 

Der größte Kritikpunkt an dem Neunten Gesetz zur Änderung des SGB II ist der, dass 

das Konstrukt der temporären Bedarfsgemeinschaft größtenteils beibehalten wurde. 

Viele politische Verbände, wie der Bundesverband e.V. der alleinerziehenden Mütter 

und Väter forderten einen zusätzlichen Mehrbedarf für umgangsbedingte Mehrkosten. 

In der jetzigen Regelung wird der Regelbedarf anteilig auf die Aufenthaltstage berech-

net und aufgeteilt. Das heißt, dass dem Elternteil, welches das Kind überwiegend be-

treut und somit auch finanziert, das Sozialgeld um die Aufenthaltstage bei dem um-

                                                

44
 Vgl.: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen 

45
 Vgl.: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen 

46
Vgl.:https://harald-thome.de/fa/harald-thome/files/DCV_Stellungnahme_Anh-

rung_Rechtsvereinfachung_Endfassung.pdf 
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gangsberechtigten Elternteil gekürzt wird. Dabei müssen gewisse Fixkosten, wie An-

sparungen für Möbel und Hausrat, Mitgliedsbeiträge, Instandhaltungen, Versiche-

rungsbeiträge, Medien und Kommunikation dennoch vom überwiegend betreuenden 

Elternteil bezahlt werden oder fallen zum Teil in beiden Haushalten an (Instandhaltung, 

Möbel, Hausrat, …). Die Fixkosten laufen weiter, auch wenn sich das Kind bei dem 

anderen Elternteil befindet. Die Abdeckung dieser Fixkosten sowie Ansparungen für 

größere Anschaffungen werden dadurch nicht ausreichend gesichert. Dieses Problem 

ruft in vielen Haushalten einige Engpässe hervor, da die Betroffenen diese Kosten mit 

ihren Bedarfen decken müssen, die dann an einer anderen Stelle fehlen. Das Bundes-

verfassungsgericht hat in dem ersten Leitsatz seines Urteils vom 9. Februar 2010 be-

schlossen: „Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzmi-

nimums aus Art 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art 20 

Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, 

die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaft-

lichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind.“ 47 Doch sehr fraglich ist, ob 

mit der jetzigen Regelung dieser Leitsatz eingehalten werden kann.48 

Die Fixkosten können nur beglichen werden, wenn der volle Regelbedarf der Haupt-BG 

zustehen würde. Verständlich ist natürlich, dass der umgangsberechtigte Elternteil 

ebenfalls zusätzliche Kosten für den Umgang mit dem Kind hat und zusätzliche Gelder 

benötigt. Diese sollten allerdings nicht von den Bedarfen des anderen Elternteils abge-

zogen werden. 

Doch bei dieser Regelung stellt nicht nur der finanzielle Aspekt ein Problem dar, es 

entsteht ebenfalls ein Interessenskonflikt zwischen dem Wunsch, den Umgang zu dem 

umgangsberechtigten Elternteil zu fördern und der Absicherung der Existenz der al-

leinerziehenden Person.49 Ebenfalls treten Probleme mit der örtlichen Zuständigkeit 

auf. Durch die Angehörigkeit des Kindes in beiden Bedarfsgemeinschaften sind in eini-

gen Fallkonstellationen zwei Jobcenter in unterschiedlichen Gebieten für das Kind ört-

lich zuständig (siehe oben bei Zuständigkeiten). Dies führt zu einem Mehraufwand, da 

das Jobcenter, welches die Haupt-BG betreut, das andere Jobcenter jederzeit über 

seine Schritte unterrichten muss. Das gleiche gilt auch für das andere Jobcenter, die 

beiden müssen im ständigen Kontakt sein. Dies steigert die Gefahr einer doppelten 

Auszahlung der Leistungen. 

                                                

47
 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2010/02/ls20100209 

48
Vgl.:https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen 

49
Vgl.:https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen 
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Die Bundesregierung hatte mit der Neuregelung die Chance, dieses Problem mit der 

Einführung eines Mehrbedarfs für umgangsberechtigte Personen zu beheben, um das 

Leben der Personen in einer temporären Bedarfsgemeinschaft zu erleichtern. Statt-

dessen hielten sie an der Regelung, der Aufteilung des Regelbedarfs für jeden Aufent-

haltstag, fest. Aus diesem Grund, ist durch die Neuregelung keine Verbesserung ein-

getreten, allerdings wurde eine Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes, auch wenn 

dieser nicht besonders groß ist, geschaffen. 

3.5 Antragserfordernis 

Leistungen zur Grundsicherung nach dem SGB II werden gemäß § 37 Abs. 1 S. 1 SGB 

II nur auf Antrag erbracht. Bevor kein Antrag eingegangen ist, besteht kein Anspruch 

auf Leistungen, auch wenn die sonstigen Voraussetzungen nach § 7 SGB II erfüllt sind. 

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II müssen außerdem gesondert 

beantragt werden.   

Um die Leistungen nach den Vorschriften der temporären Bedarfsgemeinschaft aufzu-

teilen, muss mindestens ein Elternteil die Aufteilung der Leistungen beantragen. Da-

nach müssen beide Eltern eine so genannte Aufteilungserklärung abgeben, in der her-

vorgeht, an welchen Tagen sich die Kinder in dem bestimmten Haushalt aufhalten. 

Genaue Zeitangaben sind seit der Neuregelung (siehe oben) nicht mehr anzugeben.50 

Beide Elternteile müssen auf dieser Erklärung unterschreiben, damit von einer einver-

nehmlichen Einigung ausgegangen werden kann.51 

3.6 Berechnung temporäre Bedarfsgemeinschaft 

Im weiteren Kapitel wird die Berechnung einer temporären Bedarfsgemeinschaft erläu-

tert. Um dieses zu verdeutlichen, dient folgendes fiktives Beispiel, woran die einzelnen 

Schritte der Berechnung erklärt werden.  

Ein geschiedenes Ehepaar hat 2 Kinder aus ihrer Ehe. Kind 1 ist 9 Jahre alt und Kind 2 

ist 5 Jahre alt. Mutter M und Vater V teilen sich allerdings das Sorgerecht. Der Vater 

betreut die Kinder jeden Mittwoch und an drei Wochenenden im Monat. Somit haben 

die Kinder bei dem Vater einen Aufenthalt von 10 Tagen und bei der Mutter 20 Tage. 

Die Mutter wohnt mit ihren beiden Kindern in einer 75 qm großen Wohnung und hat 

Kosten der Unterkunft in Höhe von 550 € warm. Der Vater hingegen bewohnt eine 

Wohnung mit 55 qm und seine Kosten belaufen sich auf 440,18 €. Die Mutter hat eine 

                                                

50
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S. 9 

51
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S. 10 
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geringfügige Beschäftigung auf 450-€-Basis als Verkäuferin in einem Kiosk, während 

der Vater arbeitssuchend ist. Das Kindergeld erhält die Mutter. Beide Elternteile als 

auch die Kinder besitzen keinerlei Vermögen, bis auf einen angemessenen Hausrat 

und ein angemessenes Fahrzeug. 

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Zuständigkeit der beiden Bedarfs-

gemeinschaften im Jobcenter Leipzig liegt und beide denselben Leistungsbearbeiter 

haben. 

3.6.1 Gesamtbedarf – Regelbedarf, Mehrbedarf und Kosten der Unterkunft  

Der Anspruch auf SGB II-Leistungen setzt sich aus dem Regelbedarf nach § 20 SGB 

II, den Mehrbedarfen nach § 21 SGB II und der Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB 

II zusammen.  

3.6.1.1 Regelbedarf 

Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst gemäß § 20 SGB II ins-

besondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haushalt, Haushaltsenergie sowie per-

sönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Darunter versteht man eine Teilhabe am 

sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, allerdings nur in einem vertretba-

ren Umfang (§ 20 Abs. 1 S. 2 SGB II). Nach S. 3 wird der Regelbedarf als monatlicher 

Pauschalbetrag berücksichtigt, über die Verwendung der Leistung entscheidet der 

Leistungsberechtigte nach § 20 Abs. 1 S. 4 SGB II selbst. Nach § 20 Abs. 1 SGB II 

werden somit alle Grundbedürfnisse durch eine Pauschale abgedeckt und gelten somit 

als befriedigt.52 In den Absätzen 2 - 4 werden die Höhen des Regelbedarfs bestimmt. 

Es gibt sechs unterschiedliche Regelbedarfsstufen, die an die Verhältnisse der Perso-

nen angepasst wurden. So erhält ein Alleinstehender einen höheren Regelbedarf als 

beispielsweise eine Person, die in der Wohnung mit einem Ehegatten oder Lebens-

partner lebt. Die Regelbedarfsstufe 1 gilt gemäß § 20 Abs. 2. S. 1 SGB II für jede er-

wachsene Person, die in einer Wohnung lebt und für die nicht die Regelbedarfsstufe 2 

gilt. Die Regelbedarfsstufe 2 gemäß § 20 Abs. 4 SGB II gilt für jede erwachsene Per-

son, wenn sie in einer Wohnung mit einem Ehegatten oder Lebenspartner oder in ehe-

ähnlicher oder lebenspartnerähnlicher Gemeinschaft mit einem Partner zusammenlebt. 

Die Regelbedarfsstufe 3 richtet sich nach § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB II und umfasst 

erwachsene Personen, die in einer stationären Einrichtung untergebracht wurden. Für 

einen Jugendlichen vom Beginn des 15. Lebensjahres an bis zur Vollendung des 18. 

                                                

52
 Vgl.: Eichler; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende S. 929 Rn.: 3 



 

16 

Lebensjahres wird die Regelbedarfsstufe 4 nach § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 SGB II veran-

schlagt. Die letzten beiden Regelbedarfsstufen gelten für Kinder und sind aus diesem 

Grund im § 23 SGB II geregelt, welcher die Besonderheiten beim Sozialgeld (§ 19 SGB 

II) ausweist. Gemäß § 23 Abs. 1 SGB II erhalten Kinder bis zur Vollendung des sechs-

ten Lebensjahres einen Betrag in Höhe der Regelbedarfsstufe 6 und Kinder bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres einen Betrag in Höhe der Regelbedarfsstufe 5, wenn 

sie die Voraussetzungen des § 19 SGB II erfüllen.53 

Die Regelbedarfe werden jährlich gemäß § 20 Abs. 1a SGB II angepasst. Der einge-

führte Abs. 1a verweist auf § 28 i. V. m. RBEG sowie auf die §§ 28 a und 40 SGB XII.54 

Der aktuelle Regelbedarf für die Regelbedarfsstufe 1 beträgt seit dem 01.01.2019 424 

€, für die Regelbedarfsstufe 2 382 €, für die Regelbedarfsstufe 3 339 €, für die Regel-

bedarfsstufe 4 322 €, für die Stufe 5 302 € und für die Regelbedarfsstufe 6 245 €.55  

Wie oben erwähnt, bleibt das Kind selbst Anspruchsinhaber, somit hat das Kind eben-

falls einen eigenen Anspruch auf Sozialleistung nach § 19 SGB II. Dieser Bedarf wird 

schließlich auf beide Elternteile aufgeteilt. Dies wird bei dem unechten Wechselmodell 

abhängig von den Aufenthaltstagen des Kindes in der BG berechnet.56 „Der Regelbe-

darf nach § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 oder § 23 Nr. 1 SGB II ist durch 30 zu dividieren und 

das Ergebnis mit der ermittelten Zahl der Anwesenheitstage zu multiplizieren.“57 

Als nächster Schritt müssen die Aufenthaltstage ermittelt werden. Grundsätzlich ist die 

Zugehörigkeit des Kindes zu der BG, in welcher es den Tag beginnt, anzusehen. Bei 

Monaten mit 31 Tagen erfolgt ein Abzug von einem Tag in der Haupt-BG, also in der 

BG, in der sich das Kind überwiegend aufhält. Im Februar erfolgt eine Zurechnung von 

einem bzw. zwei (im Schaltjahr) Tagen in der BG, in der das Kind überwiegend seinen 

Aufenthalt hat, es sei denn, nur ein Elternteil ist im Leistungsbezug, in diesem Fall wird 

er tagegenau anerkannt.  Hält sich das Kind bei einem Dritten auf (Großeltern, Klas-

senfahrten, …) erfolgt die Zuordnung bei dem kindergeldberechtigten Elternteil. Liegt 

ein echtes Wechselmodell vor, wird der Regelbedarf des Kindes halbiert und es findet 

keine taggenaue Aufteilung statt. Bei dieser Regelung bleiben Besuche bei Dritten un-

berücksichtigt.58  

Eine Ausnahmeregelung greift, wenn nur ein Elternteil im SGB II-Bezug ist und dieser 

auch das Kind überwiegend bei sich im Haushalt betreut (18 - 30 Tage im Monat). In 

                                                

53
 Vgl. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen 

54
 Vgl. Münder; Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende S.585 Rn.: 35 

55
 Vgl.:https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018 

56
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S. 6 

57
 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,   S. 6 

58
 Vgl.: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download, S.5 - 6 
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diesem Fall würde dieses Elternteil den vollen Regelbedarf und den vollen Mehrbedarf 

des Kindes erhalten, es würde zu keiner Kürzung kommen.59 

Um dies an dem Ausgangsbeispiel zu verdeutlichen, würden folgende Regelbedarfe in 

der BG der Mutter maßgeblich sein: Die Mutter ist alleinerziehend, aus diesem Grund 

erhält sie die Regelbedarfsstufe 1, somit 424 €. Das erste Kind erhält die Regelbe-

darfsstufe 5, da es das 6. Lebensjahr, aber noch nicht das 13. Lebensjahr, vollendet 

hat (9 Jahre), im Jahr 2019 entspricht dies einem Regelbedarf von 296 €. Das zweite 

Kind, welches das 5. Lebensjahr vollendet hat, hat einen Anspruch auf 240 € nach der 

Regelbedarfsstufe 6, da es das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.60 Da allerdings 

die Kinder lediglich 20 Tage im Haushalt der Mutter sind, ist ihr Regelbedarf anteilig zu 

gewähren. Um, wie oben beschrieben, den anteiligen Regelbedarf zu berechnen, 

nimmt man bei Kind 1 den Regelbedarf in Höhe von 296 € und multipliziert ihn mit den 

Aufenthaltstagen, in diesem Fall 20 Tage. Die Summe in Höhe von 5920 € wird im 

nächsten Schritt durch 30 Tage dividiert, sodass ein anteiliger Regelbedarf in Höhe von 

197,33 € anzurechnen ist. Beim Kind 2 wird diese Rechnung ebenfalls angewendet, 

nur, dass statt mit den 296 € von der Regelbedarfsstufe 5 mit den 245 € von der Re-

gelbedarfsstufe 6 gerechnet wird. Somit hätte Kind 2 in dem Haushalt der Mutter einen 

monatlich anteiligen Regelbedarf in Höhe von 163,33 €. Somit stehen der Bedarfsge-

meinschaft der Mutter insgesamt ein Regelbedarf in Höhe von 784,66 € zu. Da die 

Kinder in einem unechten Wechselmodell betreut und erzogen werden, hat der Vater 

ebenfalls den Anspruch auf einen anteiligen Regelbedarf von seinen beiden Kindern, 

da er sie regelmäßig 10 Tage betreut und sie in seinem Haushalt aufnimmt. Der Vater 

hat genauso wie die Mutter die Regelbedarfsstufe 1 in Höhe von 424 €, da er alleinste-

hend ist. Für den anteiligen Regelbedarf der Kinder wird die gleiche Berechnung noch 

einmal angewendet, nur mit der Änderung, dass anstatt mit 20 Aufenthaltstagen nur 

mit 10 Tagen gerechnet wird. So ergibt sich bei Kind 1 ein anteiliger Regelbedarf in 

Höhe von 98,67 € (296 € * 10 Tage/30 Tage) und für Kind 2 ein Regelbedarf in Höhe 

von 81,67 € (245 € * 10 Tage/30 Tage). Somit entsteht in der Bedarfsgemeinschaft des 

Vaters insgesamt ein Regelbedarf in Höhe von 604,34 €. 

3.6.1.2 Mehrbedarfe 

Sofern sie zutreffen, sind auch die Mehrbedarfe nach § 21 SGB II bei der Berechnung 

des ALG II zu beachten. Sie stellen Bedarfe dar, die durch den Regelbedarf nicht ab-

gedeckt werden (§ 21 Abs. 1 SGB II). Dabei handelt es sich beispielsweise um einen 

                                                

59
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S.5,6 

60
Vgl. https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018 
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Mehrbedarf für werdende Mütter in Höhe von 17 Prozent des maßgebenden Regelbe-

darfes nach § 21 Abs. 2 SGB II. Für die temporäre Bedarfsgemeinschaft spielt der 

Mehrbedarf für Alleinerziehende nach Abs. 3 eine enorme Bedeutung. Dieser besagt, 

dass eine Person, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenlebt 

und allein für deren Pflege und Erziehung verantwortlich ist, einen Mehrbedarf erhält. 

Die Höhe beträgt entweder 36 % des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs, wenn sie 

mit einem Kind unter sieben Jahre oder mit zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren 

zusammenlebt, oder in Höhe von 12 % des nach § 20 maßgeblichen Regelbedarfs für 

jedes Kind, wenn sich dadurch ein höherer Prozentsatz als nach Nummer 1 ergibt, 

höchstens jedoch in Höhe von 60 %. Dieser Mehrbedarf ist in beiden BG in halber Hö-

he anzuerkennen, sofern ein echtes Wechselmodell vorliegt.61 Liegt ein unechtes 

Wechselmodell vor, erhält nur das Elternteil den kompletten Mehrbedarf, welcher die 

überwiegende Betreuung des Kindes innehat. Wenn beispielsweise eine Mutter A und 

ein Vater B das gemeinsame Kind in einem unechten Wechselmodell betreuen und der 

Aufenthalt des Kindes beim Vater nur zwischen 2 bis 12 Tagen liegt, erhält dieser kei-

nen Mehrbedarf und im Gegenzug erhält die Mutter A den vollen Mehrbedarf.62 

Andere Mehrbedarfe, wie zum Beispiel der Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernäh-

rung, dezentrale Warmwasserversorgung oder der Mehrbedarf für behinderte Men-

schen müssen fallbedingt nach den Vorschriften des § 21 SGB II geprüft werden. 

In der fiktiven Fallkonstellation kommt in beiden BG nur der Mehrbedarf für Alleinste-

hende nach § 21 Abs. 3 SGB II in Betracht. Wie oben beschrieben, gibt es in den fach-

lichen Weisungen zu der temporären Bedarfsgemeinschaft eine Ausnahmeregelung. 

Da die Mutter die Kinder länger als 18 Tage pro Monat betreut, erhält sie den vollen 

Mehrbedarf und der Vater hat dementsprechend keinen Anspruch. Dies liegt daran, 

dass die Kinder Anspruchsberechtigte in beiden BG bleiben und pro Kind nur ein 

Mehrbedarf zusteht. Da beide Kinder unter 16 Jahre sind, erhält die Mutter einen 

Mehrbedarf in Höhe von 36 % ihres Regelbedarfes. In diesem Fall wären es 152,64 €. 

 

 

 

 

 

                                                

61
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S. 6 
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3.6.1.3  Kosten der Unterkunft 

Um den Gesamtbedarf einer Person auszurechnen, benötigt man neben dem Regel-

bedarf und dem Mehrbedarf ebenfalls die Kosten der Unterkunft. Diese sind im § 22 

SGB II geregelt. Abs. 1 besagt, dass Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der 

tatsächlichen Aufwendungen anerkannt werden, soweit diese angemessen sind. Über-

steigen die Kosten der Unterkunft die Angemessenheitsgrenze, so werden sie für max. 

6 Monate übernommen, bevor sie dann auf den Angemessenheitswert gekürzt werden 

(§ 22 Abs. 1 S. 3 SGB II). Ziehen Leistungsberechtigte ohne die Zustimmung des Job-

centers in eine teurere Wohnung um, werden die KdU sofort auf die Angemessen-

heitsgrenze gekürzt, gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 SGB II. Diese Grenze wird jedes Jahr 

erneut von der Stadt Leipzig ermittelt. In der folgenden Tabelle sind die aktuellen Werte 

für Leipzig zu erkennen.63 

 

Die Tabelle wird anhand der Verwaltungsrichtlinie der Kosten der Unterkunft – Ange-

messenheit der laufenden KdU und Heizung – ermittelt.64 Darin wird u. a. geregelt, 

dass die abstrakten Wohnungsgrößen, die die angemessene Wohnfläche bestimmen, 

                                                

63
Vgl.: Anlage 3 Richtwerte für die Kosten der Unterkunft und Nichtprüfungsgrenzen Heizkosten 

64
Vgl.: https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5 
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aus der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der 

Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenen Mietwohnraum stammt.65  

Liegt ein echtes Wechselmodell vor, erfolgt keine Teilzeitraumbetrachtung hinsichtlich 

der Kosten der Unterkunft. Sie werden in der jeweiligen BG je zur Hälfte getragen. In 

einem unechten Wechselmodell allerdings, findet in der Praxis eine sogenannte Hoch-

rechnung der KdU statt. Hintergrund ist, dass das BSG in seinem Urteil vom 

17.02.2016 entschieden hat, dass einem umgangsberechtigten Elternteil wegen der 

Wahrnehmung des Umgangsrechts mit seinem Kind ein zusätzlicher Bedarf für höhere 

Wohnkosten zusteht.66 Dieser Bedarf ist nicht dem Wohnbedarf des Kindes zuzurech-

nen, wenn dieses seinen Lebensmittelpunkt bei dem anderen Elternteil hat.67 Grund-

sätzlich gilt, dass das Kind nur in der BG, in der es sich überwiegend aufhält, einen 

Anspruch auf die Zahlung der KdU besitzt. Somit ist in der BG, in der das Kind sich 

nicht überwiegend aufhält, die KdU hochzurechnen, sodass der betreuungsberechtigte 

Elternteil die KdU in voller Höhe erstattet bekommt.68 Die Hochrechnung hat folgende 

Gleichung: Tatbestand (z. B. Grundmiete 450 €) mal Personen im Haushalt mit TBG-

Kind(-er) dividiert durch Personen im Haushalt ohne TBG-Kind(-er). Nehmen wir also 

an, ein Vater hat Kosten der Unterkunft in Höhe von 450 €. Sein Sohn ist nur aller 2 

Wochenenden bei ihm, sodass er überwiegend im Haushalt der Mutter wohnt. In die-

sem Fall ist die Hochrechnung anzuwenden. Der Tatbestand, also hier die Grundmiete 

von 450 €, wird mal 2 multipliziert, da der Vater und sein TBG-Kind in dem Haushalt 

wohnen. Diese Summe wird durch 1 dividiert, da der Vater ohne sein TBG-Kind alleine 

in diesem Haushalt wohnt. Insgesamt ergibt dies eine Summe von 900 €. 69 Der Vater 

erhält allerdings nur die ursprüngliche Miete als Bedarf, denn der Sohn hat, wie oben 

beschrieben, keinen Anspruch auf die Zahlung der KdU. Aus diesem Grund, wird nur 

die Hälfte des Vaters (hier 450 €) zur Auszahlung freigeschaltet. Bei dem Kind wird die 

Einstellung „weder ermittlungs- und zahlungsrelevant“ eingestellt.70 Zudem gibt es 

noch eine Besonderheit. Nach der Verwaltungsrichtlinie der Stadt Leipzig zu den Kos-

ten der Unterkunft wird nur die hälftige Anrechnung der benötigten Wohnfläche aner-

kannt.71 Betreut ein Vater bspw. ein Kind und dieses in einem unechten Wechselmo-

dell, bei dem das Kind überwiegend in dem Haushalt des anderen Elternteils lebt, hat 

der Vater Anspruch auf eine 45 qm-Wohnung plus die Hälfte der Differenz zwischen 45 

                                                

65
 http://www.bauen-wohnen.sachsen.de/download/Bauen_und_Wohnen/RL_Mietwohnraum.pdf  

66
 Vgl.: BSG Urteil vom 17.02.2016 B 4 AS 2/15 R 

67
 Vgl.: BSG Urteil vom 17.02.2016 B 4 AS 2/15 R 

68
 Vgl.: Anhang 2 Fachliche Hinweise zu Allegro S.32 

69
 Vgl.: Anhang 2 Fachliche Hinweise zu Allegro S 32 

70
 Vgl.: Anhang 2 Fachliche Hinweise zu Allegro S.31 

71
 https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/ S. 26 
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und 60 qm, hier also 7,5 qm.72 Insgesamt hätte der Vater demnach einen Anspruch auf 

52,5 qm. 

Auf den Ausgangsfall bezogen hieß das, dass in der BG der Mutter die beiden Kinder 

bei den Kosten der Unterkunft mit berücksichtigt werden, da die Mutter die Kinder 

überwiegend betreut und erzieht. Bei der Berechnung des Gesamtbedarfs in der BG 

des Vaters ist eine Hochrechnung erforderlich. Dies liegt daran, wie oben bereits be-

schrieben, dass nur derjenige einen Anspruch auf die Zahlung der Kosten der Unter-

kunft hat, bei denen sich die Kinder überwiegend aufhalten, in diesem Fall bei der Mut-

ter. Die Kosten der Unterkunft bei der Mutter belaufen sich auf 550 € warm, aufgesplit-

tet in 460 € für die kalte Grundmiete und 90 € Heizkosten. Nun ist zu prüfen, ob die 

Miethöhe und die Größe der Wohnung angemessen für einen 3-Personen-Haushalt 

wären. Nach der angemessenen KDU-Richtlinie der Stadt ist eine 75 qm große Woh-

nung für max. 567,21 € angemessen. Somit ist die Wohnung der BG der Mutter ange-

messen und die gesamten Kosten werden dem Gesamtbedarf zugerechnet. Allerdings 

werden die Kosten auf die drei Köpfe der Bedarfsgemeinschaft in gleichen Teilen auf-

geteilt. Somit erhält jede Person einen Bedarf für die Kosten der Unterkunft in Höhe 

von 183,33 €. Da die Kinder nicht überwiegend in dem Haushalt des Vaters wohnen, 

haben die Kinder auch keinen Anspruch auf Zahlung der KdU im Haushalt des Vaters. 

Seine Kosten der Unterkunft belaufen sich auf 440,18 € Warmmiete, auf gesplittet in 

370 € Kaltmiete und 70,18 € Heizkosten. Durch die folgende Hochrechnung werden die 

Gesamtkosten als angemessene Kosten der Unterkunft übernommen. Die Gleichung 

der Hochrechnung lautet Tatbestand mal Personen im Haushalt mit TBG-Kindern, divi-

diert durch Personen im Haushalt ohne TBG-Kinder. In diesem Beispiel wäre es die 

Grundmiete in Höhe von 440,18 € multipliziert mit 3 (Vater + 2 TBG-Kinder) dividiert 

durch 1, da der Vater ohne die Kinder alleine in der Wohnung lebt. Daraus ergibt sich 

eine Summe in Höhe von 1320,54 €. Da die Kinder allerdings keinen Anspruch auf die 

Zahlung der Kosten haben, bleibt nur der Bedarf vom Vater in Höhe von 440,18 €. Zu 

prüfen ist, ob dieser angemessen ist. Da die Kinder jeweils nur einen hälftigen An-

spruch auslösen, hat der Vater einen Anspruch auf eine Wohnung, die für 2 Personen 

angemessen wäre. Laut der Angemessenheitstabelle liegt dieser Wert bei 447,30 € 

Warmmiete. Somit sind seine Kosten angemessen. 

Hat man schließlich alle Bedarfe einer Person ermittelt, so nennt man dies den Ge-

samtbedarf einer Person.  

                                                

72
 https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/ S. 26 
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In der Haupt-BG, also der BG der Mutter, ergibt sich demnach folgender Bedarf für die 

Mutter: 424 € Regelbedarf plus 152,64 € Mehrbedarf und 183,33 € Kosten der Unter-

kunft. Dies ergibt einen Gesamtbedarf in Höhe von 759,97 €. Das Kind 1 erhält einen 

anteiligen Regelbedarf in Höhe von 197,33 € plus den Bedarf für die Kosten der Unter-

kunft in Höhe von 183,33 €. Dies ergibt einen Gesamtbedarf in Höhe von 380,66 €. 

Das Kind 2 erhält einen anteiligen Regelbedarf in Höhe von 163,33 € plus den Bedarf 

für die Kosten der Unterkunft in Höhe von 183,33 €. Dies ergibt einen Gesamtbedarf 

von 346,66 €.  

In der BG des Vaters ergeben sich demnach folgende Bedarfe für den Vater: 424 € 

Regelbedarf plus die Kosten der Unterkunft in Höhe von 440,18 €. Somit hat der Vater 

einen Anspruch auf einen Gesamtbedarf in Höhe von 864,18 €. Das Kind 1 hat einen 

Anspruch auf den anteiligen Regelbedarf in Höhe von 98,67 €. Das Kind 2 hat einen 

Anspruch auf den anteiligen Regelbedarf in Höhe von 81,67 €. Dies ergibt einen Ge-

samtbedarf für die BG in Höhe von 1044,52 €. 

3.6.2 Einkommen und Vermögen 

Nach § 19 Abs. 3 S. 1 SGB II werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

in Höhe der Bedarfe nach den Absätzen 1 und 2 erbracht, soweit diese nicht durch das 

zu berücksichtigende Einkommen oder Vermögen gedeckt sind.  Welches Einkommen 

berücksichtigt werden kann, regelt der § 11 des SGB IIs. Als Einkommen zu berück-

sichtigen sind Einnahmen in Geld abzüglich der nach § 11b abzusetzenden Beträge 

mit Ausnahme der in § 11a genannten Einnahmen (§ 11 Abs. 1 S. 1 SGB II). Nicht zu 

berücksichtigende Leistungen sind bspw. Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 

(Abs. 1 Nr.1), die Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz (Abs. 1 Nr. 2), 

Schadensgeldzahlungen (Abs. 2) oder nach Abs. 3 Leistungen, die aufgrund öffentlich-

rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck erbracht werden. 

Gemäß § 11b Abs. 1 S. 1 SGB II werden von dem zu berücksichtigen Einkommen die 

entfallenden Steuern nach Nummer 1 und die Pflichtbeiträge der Sozialversicherung 

nach Nummer 2 abgesetzt. Des Weiteren werden Beiträge zu öffentlichen oder priva-

ten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit die Beiträge gesetzlich vor-

geschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind, abgezogen (Nr. 3) sowie 

geförderte Altersvorsorgebeiträge nach Nummer 4 und die mit der Erzielung des Ein-

kommens verbundenen notwendigen Ausgaben nach Nummer 5. Der § 11b Abs. 2 S. 

1SGB II regelt bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die erwerbstätig sind, dass 

anstelle der zu entrichteten Beiträge, die in § 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 3-5 SGB II geregelt 

sind, eine Pauschale in Höhe von 100 € monatlich von dem Einkommen abzusetzen 
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ist. Es sei denn, der Leistungsberechtigte kann nachweisen, dass seine Beiträge nach 

den Nummern 3 - 5 höher sind als 100 €, dies gilt allerdings nur, wenn das Einkommen 

über 400 € beträgt. Nach § 11b Abs. 1 Nr. 6 SGB II, welcher auf den Absatz 3 verweist, 

wird bei erwerbstätigen Leistungsberechtigten ein Betrag nach Nummer 1 für den Teil 

des monatlichen Einkommens, das 100 € übersteigt und nicht mehr als 1000 € beträgt, 

in Höhe von 20 % abgesetzt. Des Weiteren wird nach Nummer 2 ebenfalls der Betrag 

in Höhe von 10 % für den Teil des monatlichen Einkommen, welches 1000 € übersteigt 

aber nicht mehr als 1200 € beträgt bzw. nach S. 3 1500, wenn mindestens ein minder-

jähriges Kind in der Bedarfsgemeinschaft lebt, abgesetzt. Des Weiteren gibt es noch 

zwei besondere Absetzbeträge nach Nummer 7 und 8, welches einmal ein Absetzbe-

trag für die Aufwendungen zur Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen 

darstellt und zum anderen bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, deren Einkom-

men aus dem Vierten Abschnitt des Bundesausbildungsförderungsgesetz stammen.  

Nach § 11 Abs. 2 SGB II, welcher das Zuflussprinzip beschreibt, werden nur Einnah-

men berücksichtigt, die auch wirklich zugeflossen sind. Wichtig für die temporäre Be-

darfsgemeinschaft ist der § 11 Abs. 1 S. 4 und 5 SGB II. Dieser besagt, dass Kinder-

zuschläge nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes als Einkommen dem jeweiligen 

Kind zuzurechnen sind. Dies gilt nach Satz 5 auch für das Kindergeld zur Bedarfsge-

meinschaft gehörender Kinder, soweit es bei dem jeweiligen Kind zur Sicherung des 

Lebensunterhalts, mit Ausnahme der Bedarfe nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe), 

benötigt wird. Nach dem Zuflussprinzip wird demnach das Kindergeld nur in der BG 

angerechnet, in der das Kindergeld (dem Elternteil) zufließt. Auch Unterhaltsvorschuss-

leistungen und ein möglicher Kindesunterhalt sind nur in der BG als Einkommen des 

Kindes zu berücksichtigen, in der diese Leistung gezahlt wird.73 „Eigenes anderweiti-

ges – nach den Regelungen des §§ 11 – 11b bereinigtes – Einkommen des Kindes (z. 

B. aus Ferienjob, Ausbildungsgeld, Schüler-BAföG) ist in beiden BG anteilig zu berück-

sichtigen.“74  

Um dieses Wissen an dem Beispiel zu verdeutlichen, muss zuerst geprüft werden, ob 

und in welcher Höhe Einkommen vorhanden ist. Der Vater ist derzeit auf Arbeitssuche 

und geht keiner Beschäftigung nach. Ebenfalls hat er keine anderen Einnahmen, die 

als Einkommen berücksichtigt werden könnten. Somit kann kein Einkommen auf sein 

Bedarf und der Bedarfe der Kinder angerechnet werden.  

                                                

73
 Vgl. https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S. 7 

74
 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download,  S. 7 
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Die Mutter geht einer geringfügigen Beschäftigung nach und erhält monatlich 450 €. 

Dies ist nach § 11 Abs. 1 SGB II eine laufende Einnahme in Geld und, da kein Aus-

schlussgrund nach § 11a SGB II greift, als berücksichtigendes Einkommen zu betrach-

ten. Nach § 11b müssen die Absetzbeträge bestimmt werden. Da das Einkommen zu 

gering ist, entfallen weder Steuerabzüge noch Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozial-

versicherung. Nach § 11b Abs. 1 S. 1 Nr. 3-5 i. V. m. Abs. 2 SGB II wird hier der Pau-

schalbetrag in Höhe von 100 € abgezogen, da der Sachverhalt keine Anhaltspunkte 

gibt, dass der Absetzbetrag höher als 100 € sein könnte. Somit werden von den 450 € 

die 100 € abgezogen und es bleiben 350 € übrig. Von diesen 350 € werden wiederum  

nach Abs. 3 nochmals 20 % abgezogen, somit verbleiben noch 280 € anrechenbares 

Einkommen. Des Weiteren erhält die Mutter das Kindergeld von beiden Kindern nach § 

62 EStG. Die Höhe, welche sich aus dem § 66 EStG i. V. m. § 6 Kindergeldgesetz 

ergibt, beträgt jeweils 194 €. Dieser Betrag wird dem jeweiligen Bedarf des Kindes ab-

gezogen nach § 11 Abs. 1 S. 4,5 SGB II. Abzüglich der 194 € hätte Kind 1 noch einen 

Bedarf in Höhe von 186,66 € und Kind 2 einen Bedarf in Höhe von 166,66 €. Schließ-

lich ist das Einkommen der Mutter anzurechnen. Nach § 9 Abs. 2 S. 2 SGB II ist auch 

das Einkommen und das Vermögen der Eltern auf die unverheirateten Kinder, die mit 

ihren Eltern in einer Bedarfsgemeinschaft leben und die ihren Lebensunterhalt nicht 

aus eigenen Mitteln sichern können, zu berücksichtigen. Nach Satz drei gilt, dass, 

wenn in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften ge-

deckt werden kann, jede Person der Bedarfsgemeinschaft im Verhältnis des eigenen 

Bedarfes zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig anzusehen ist. Aus diesem Gesetzes-

text ergibt sich folgende Gleichung: Gesamtbedarf der Person multipliziert mit 100 % 

dividiert durch den Gesamtbedarf der BG. Als Ergebnis dieses Dreisatzes erlangt man 

den Prozentanteil, der die Höhe des anrechenbaren Einkommens der Person be-

stimmt. Der Gesamtbedarf der BG der Mutter beträgt 186,66 € (Kind 1) plus 166,66 € 

(Kind 2) plus 759,97 € (Mutter) und ergibt einen Gesamtbedarf in Höhe von 1113,29 €. 

Für die Mutter ergibt sich dementsprechend ein Prozentsatz in Höhe von 68,26 % 

(759,97*100/1113,29). Für das Kind 1 ergibt sich ein Prozentsatz in Höhe von 16,77 % 

und für Kind 2 15 %. Die 280 € anrechenbares Einkommen werden nun multipliziert mit 

den Prozentsätzen der Personen der Bedarfsgemeinschaft. Für die Mutter ergibt dies 

ein anrechenbares Einkommen in Höhe von 191,13 € (280*0,6826). Dieser Betrag wird 

von ihrem Bedarf abgezogen. Dies ergibt ein Arbeitslosengeld II in Höhe von 568,84 €. 

Für Kind 1 ergibt sich ein anrechenbares Einkommen in Höhe von 46,96 € 

(280€*0,1677) und für Kind 2 in Höhe von 42 € (280€*0,15). Abzüglich des Einkom-
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mens bleibt ein Anspruch auf Sozialgeld für Kind 1 in Höhe von 139,70 € (186,66 € -

46,96 €) und für Kind 2 in Höhe von 124,66 € (166,66 € - 42 €). 

Um die Hilfebedürftigkeit des Kindes zu ermitteln, muss ebenfalls das Vermögen des 

Kindes gemäß § 12 SGB II ermittelt und gegebenenfalls angerechnet werden. Als 

Vermögen nach § 12 Abs. 1 SGB II sind alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu 

berücksichtigen. Jede Person in der Bedarfsgemeinschaft hat einen Freibetrag nach § 

12 Abs. 2 SGB II. Dazu gehört auch der Freibetrag nach Nr. 4, der für jede Person im 

Haushalt einen Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe von 750 Euro regelt. 

Übersteigt das Vermögen diesen Freibetrag, so kann dieses übersteigende Vermögen 

angerechnet werden. Das Vermögen und dessen Freibetrag kann allerdings nicht in 

den BG anteilig berücksichtigt werden.75 Nicht zu berücksichtigendes Vermögen wird 

im Abs. 3 des § 12 SGB II definiert, darunter zählen bspw. ein angemessener Hausrat, 

ein angemessenes Kraftfahrzeug, ein genutztes Hausgrundstück oder auch Sachen 

und Rechte, soweit ihre Verwertung unwirtschaftlich wäre. 

Da im Ausgangsbeispiel nur ein angemessener Hausrat und ein angemessenes Fahr-

zeug vorhanden sind, die nach § 12 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II als nicht zu berück-

sichtigen gelten, ist kein verwertbares Vermögen vorhanden, welches man anrechnen 

könnte. 

3.6.3 Vorläufige Bewilligung – Bewilligungszeitraum 

„Die Vorschrift des § 41a SGB II stellt seit ihrem Inkrafttreten am 01.08.2016 die rech t-

liche Grundlage für die vorläufige Bewilligung von Geld- und Sachleistungen nach dem 

SGB II dar.“76  

Nach § 41 Abs. 1 SGB II besteht Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebens-

unterhalts für jeden Kalendertag. Ein Monat wird nach S. 2 mit 30 Tagen berechnet. 

Eine anteilige Leistungserbringung ist nach § 41 Abs. 1 S. 3 auch möglich, wenn Leis-

tungen nicht für den vollen Monat zustehen. Nach Absatz 3 Satz 1 werden diese Leis-

tungen nach dem SGB II in der Regel für ein Jahr bewilligt, es sei denn, ein Ausnah-

mefall nach S. 2 gilt. Nach § 41 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 SGB II wird der Bewilligungszeitraum 

verkürzt, wenn über den Leistungsanspruch vorläufig nach § 41 a SGB II entschieden 

wird. Nach den fachlichen Weisungen der temporären Bedarfsgemeinschaft sind Fälle, 

in denen die Voraussetzungen einer TBG vorliegen, immer vorläufig zu entscheiden.77 
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 Eicher; SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 1624 Rn. 1 
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Da nach § 42 Abs. 1 SGB II Leistungen monatlich im Voraus erbracht werden, kann zu 

Beginn des Monats noch nicht genau gesagt werden, an welchen Tagen sich das Kind 

in welchem Haushalt aufhalten wird. Aus diesem Grund wird der Bewilligungszeitraum 

in den meisten Fällen auf sechs Monate befristet.78 Es sei denn, es besteht ein Aus-

nahmefall, in denen keine Änderungen zu erwarten sind, in diesem Fall kann man den 

vorläufigen Bescheid auf 12 Monate befristen.79 Nach § 41a Abs. 3 SGB II entscheiden 

die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende abschließend über den Leistungs-

anspruch, sofern die vorläufig bewilligte Leistung nicht der abschließend festzustellen-

den entspricht oder die leistungsberechtigte Person eine abschließende Entscheidung 

beantragt. Gemäß Abs. 5 gelten die vorläufig bewilligten Leistungen als abschließend 

festgesetzt, wenn innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Bewilligungszeitraums keine 

abschließende Entscheidung nach Absatz 3 ergeht. „Beantragt mindestens ein Eltern-

teil die abschließende Festsetzung nach Ablauf des BWZ, weil sich der Aufenthalt des 

Kindes im Vergleich zu den Angaben bei der vorläufigen Entscheidung geändert hat, 

ist jeder Monat im BWZ einzeln neu zu berechnen.“80 Durch diese Gesetzesänderung, 

die  2016 eingeführt wurde, muss das Jobcenter keine Ermittlungen mehr über die 

wahrheitsgemäßen Umstände, die in der Zeit herrschten, durchführen. Bei einem Weg-

fall des Grundes, der zu einer vorläufigen Bewilligung geführt hat (in diesem Fall eine 

temporäre Bedarfsgemeinschaft), sind die vorläufigen Entscheidungen gemäß § 48 

Abs. 1 S. 1 SGB X für die Zukunft aufzuheben. 81 

Wird im laufenden Leistungsbezug ein Antrag auf Aufteilung der Bedarfe des Kindes 

gestellt, ist der Leistungsbezug dieser BG zum Ende des Monats nach § 48 Abs. 1 S. 1 

SGB X aufzuheben und ab dem Folgemonat entsprechend der Aufteilung des Kindes 

in vorläufiger Höhe neu zu bewilligen. Für den Antragsmonat und ggf. für vergangene 

Monate ist eine rückwirkende Erbringung der anteiligen Leistung nicht möglich, da die 

Leistungen für das Kind bereits erbracht wurden. Aus diesem Grund ist eine anteilige 

Leistungserbringung erst ab dem Folgemonat möglich.82 

Auf das Ausgangsbeispiel bezogen würde hier eine vorläufige Bewilligung für 6 Monate 

in Betracht kommen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bspw. eine Ände-

rung bezüglich des Einkommens (da der Vater auf Jobsuche ist) erfolgen könnte. Aus 

diesem Grund scheiden der Ausnahmegrund und die daraus resultierende 12 monatige 

vorläufige Bewilligung aus.  
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3.6.4 Sanktionen 

Gemäß § 31 SGB II verletzt ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter seine Pflichten, 

wenn er trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis sich 1. 

weigert, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese ersetzenden Verwal-

tungsakt nach § 15 ABs.3 S. 3 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in aus-

reichendem Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen. Sich 2. weigert, eine zumutba-

re Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder ein nach § 16e gefördertes 

Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch sein Verhal-

ten verhindert oder 3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht an-

tritt, abbricht oder Anlass für den Abbruch gibt. Dies gilt nicht, wenn ein wichtiger 

Grund vorgelegen hat, den der Leistungsberechtigte nachweisen und darlegen muss. 

Tritt eine solche Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 1 oder 3 SGB II ein, mindert sich das 

Arbeitslosengeld gemäß § 31a Abs. 1 SGB II in der ersten Stufe um 30 % des für die 

erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei 

einer Wiederholung einer Pflichtverletzung mindert sich das Arbeitslosengeld II um 60 

% des maßgebenden Regelbedarfs der leistungsberechtigten Person (§ 31a Abs. 1 S. 

2 SGB II). Bei jeder weiteren Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II 

vollständig. Hat der erwerbsfähige Leistungsberechtigte noch nicht das 25. Lebensjahr 

vollendet, ist nach § 31a Abs. 2 SGB II das Arbeitslosengeld auf die Bedarfe der Kos-

ten der Unterkunft nach § 22 SGB II beschränkt, sobald eine Pflichtverletzung nach § 

31 vorliegt. Bei einer Wiederholung einer Pflichtverletzung entfällt sofort das vollständi-

ge Arbeitslosengeld nach S. 2. Generell gilt, dass eine wiederholte Pflichtverletzung 

nur vorliegen kann, wenn bereits eine Minderung festgestellt wurde und diese vor Be-

ginn des vorangegangenen Minderungszeitraums nicht länger als ein Jahr zurückliegt. 

Da das Arbeitslosengeld eine existenzsichernde Leistung ist, kann der Träger nach § 

31a Abs. 3 SGB II bei einer Minderung um mehr als 30 % des maßgebenden Regelbe-

darfs auf Antrag in einem angemessenen Umfang ergänzende Sachleistungen oder 

geldwerte Leistungen erbringen. Dies wäre bspw. ein Lebensmittelgutschein. Die Min-

derung des ALG II beginnt mit dem Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirk-

samwerden des Verwaltungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der 

Minderung der Leistung feststellt, § 31b Abs. 1 S. 1 SGB II. Die allgemeine Minde-

rungszeit betrifft nach § 31b Abs. 1 S. 3 SGB II drei Monate. Hat die leistungsberech-

tigte Person das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet, kann die Dauer nach S. 4 auf 

sechs Wochen verkürzt werden. 
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Wichtig für die temporären Bedarfsgemeinschaften ist, dass Sanktionen wegen einer 

Pflichtverletzung ausgehend von dem Kind nach § 31 SGB II grundsätzlich in beiden 

BG berücksichtigt werden.83 Eine unverzügliche Meldung an das andere beteiligte Job-

center ist von dem JC,  welches für die BG, in der die Verletzung erfolgte, zuständig ist, 

zu veranlassen. Damit ist eine zeitgleiche Berücksichtigung der Sanktion gewährleistet.  

Eine Sanktion kann ebenfalls in Form eines Meldeversäumnisses vorliegen. Nach § 32 

Abs. 1 SGB II liegt ein Meldeversäumnis vor, wenn Leistungsberechtigte trotz schriftli-

cher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer Aufforderung des 

zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei einem ärztlichen oder psycholo-

gischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nachkommen. Die Folge ist eine 

Minderung des nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs in Höhe von 10 %. Dies gilt 

nicht, wenn nach S. 2 ein wichtiger Grund vorlag, den der Leistungsberechtigte nach-

weisen muss.  

„Beim Vorliegen einer TBG sind Sanktionen nach § 32 SGB II aufgrund eines Melde-

versäumnisses des Kindes nur in der Haupt-BG zu berücksichtigen.“84 Bei einem ech-

ten Wechselmodell allerdings, wird die Sanktion in der BG berücksichtigt, in der sie 

festgestellt wird.85 

3.6.5 TBG- Rechner 

Der temporäre Bedarfsgemeinschafts-Rechner, kurz TBG-Rechner, dient zur Vereinfa-

chung der Bearbeitung eines Falles, in der eine temporäre Bedarfsgemeinschaft auf-

tritt. Dieser Rechner wurde mithilfe einer speziellen Gruppe von dem Jobcenter Leipzig 

initiiert und entwickelt. Dafür wurde fachmännisches Personal engagiert, welches die 

Bearbeitungszeit senken und die generelle Bearbeitung eines solchen Falls erleichtern 

soll. Dieses Programm soll den Bearbeitern bei der Berechnung des anteiligen Regel-

bedarfes, Mehrbedarfes und vor allem bei der Hochrechnung der Kosten der Unter-

kunft behilflich sein. 

Zuerst muss man in einer Tabelle alle wichtigen Informationen zu dem vorliegenden 

Fall eingeben, dies betrifft u. a. die BG-Nummer, von wann bis wann der Bescheid be-

willigt werden soll, Angaben zu den Personen der BG, Art der Entscheidung, Höhe des 

Mehrbedarfs (nur die prozentualen Werte) und die Höhe der anerkannten KdU und ob 

diese hochgerechnet werden muss. In einer zweiten Tabelle werden dann die genauen 
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Aufenthaltstage in den Monaten des Bewilligungsbescheides der Kinder in den Haus-

halten der Elternteile eingegeben. Am Ende kann man alle notwendigen Größen sofort 

erkennen. Dies betrifft die Regelbedarfe, Mehrbedarfe und Kosten der Unterkunft für 

die bearbeitete BG.  

Das Programm befindet sich momentan noch in Testvorgängen, allerdings soll dieses 

Programm bald für alle Leistungsbearbeiter des JC Leipzig zur Verfügung stehen. 

Im Probebeispiel, in welchem das Programm mit fiktiven Daten getestet wurde, sind 

einige Vor-, aber auch Nachteile aufgefallen. Zuerst kann man sagen, dass das Pro-

gramm eine große Rechenhilfe darstellt, besonders für die Bearbeiter, die nicht so viele 

Berührungspunkte mit TBG-Fällen haben.  

Ein weiterer Vorteil ist die Übersichtlichkeit. Auf einem A4-Blatt, welches in die e-Akte 

eingeführt werden kann, hat man auf einem Blick alle relevanten Informationen von 

dem Fall. Sollte aus bestimmten Gründen ein anderer Leistungsbearbeiter die Akte zur 

Bearbeitung bekommen, kann er mithilfe dieses Blattes sofort alle wichtigen Informati-

onen erkennen.  

Es hilft auch den Mitarbeitern bei der Bearbeitung der Fälle, denn diese sehen auf ei-

nem Blick, welche Daten der Bedarfsgemeinschaft wichtig sind und welche sie ermit-

teln müssen, um den Fall korrekt zu lösen.  

Ein Nachteil, der bei der Recherche gefunden wurde, ist, dass es keine wirkliche Zeit-

einsparung ist, diesen Rechner zu verwenden. Er hat zwar eine große Übersichtlich-

keit, aber der Bearbeiter muss dennoch alle wichtigen und relevanten Daten selbst 

ermitteln und eintragen. Auch das Ausfüllen aller geforderten und relevanten Daten ist 

sehr aufwendig. Dies dient lediglich als Hilfe oder Leitfaden für die Bearbeitung des 

Falles. 

Des Weiteren funktioniert diese Hilfe nicht bei allen möglichen Fallkonstellationen. 

Schwierige, verschachtelte Fälle müssen die Leistungsbearbeiter weiterhin selbst lö-

sen. 

Abschließend kann man sagen, dass sich das Jobcenter Leipzig ein gutes Hilfsmittel 

entwickelt hat. Die Vorteile überwiegen und selbst, wenn es nicht zeiteinsparend ist, so 

hilft es den Bearbeitern mit den Fällen besser umzugehen und schafft eine sehr gute 

Übersichtlichkeit über den einzelnen Fall.  
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4 Befragung der Leistungsbearbeiter des Jobcenter Leipzig 

Mithilfe der vorliegenden Befragung zeigt die Arbeit die Sicht der Leistungsarbeiter zu 

der Neuregelung bzw. zu dem generellen Konstrukt der temporären Bedarfsgemein-

schaft auf. Bei dieser Umfrage wurden 11 Leistungsbearbeiter des Jobcenter Leipzig 

zu ihren Erfahrungen mit der temporären Bedarfsgemeinschaft befragt. 

4.1 Fragenstellung  

Um die Sicht der Mitarbeiter des Jobcenters Leipzig zu der temporären Bedarfsge-

meinschaft zu erfragen, wurden folgende 9 Fragen den Leistungsbearbeitern gestellt. 

Zuerst wurden allgemeine Fragen zu ihren Fällen gestellt, so lautete die erste Frage, 

wie viele TBG-Fälle sie ca. in Prozent besitzen. Als nächstes sollte geklärt werden, wie 

lange sie im Durchschnitt für so eine Fallbearbeitung benötigen und drittens, ob sie bei 

dem Vorgang der Bearbeitung die fachlichen Weisungen benutzen oder ob sie den 

Vorgang schon verinnerlicht haben. Weiterhin wurde gefragt, ob die Leistungsbearbei-

ter mit Hilfe der fachlichen Weisungen solch einen Fall meist alleine bearbeiten können 

oder ob sie ggf. die Hilfe von einem Sachbearbeiter oder Kollegen benötigen. Die 5. 

Frage bestand darin, ob die Leistungsbearbeiter persönlich finden, dass das Ziel der 

Neuregelung, die Vereinfachung des Themas, gut umgesetzt wurde. Die nächste Fra-

ge drehte sich um den Zeitaufwand für die Nachbereitung, ob dieser seit der Neurege-

lung gestiegen oder sogar gesenkt wurde. In der darauffolgenden Frage wurde der 

Fokus auf die Bürger geleitet. Stellt die Neuregelung auch für den Bürger eine Verbes-

serung dar oder vielleicht doch eine Verschlechterung? Wie in dem Punkt 3.6.5 er-

wähnt, hat das Jobcenter Leipzig einen TBG-Rechner entwickeln lassen. Die achte 

Frage bezog sich auf die Anwendung dieses Programms, ob die Leistungsbearbeiter 

dieses Programm schon kennenlernen durften und mit diesem evtl. schon gearbeitet 

haben und ihre eigenen Erfahrungen gesammelt haben. Die letzte Frage stellt ein gro-

bes Fazit von den Bearbeitern dar, was sie von dem Konstrukt temporärer Bedarfsge-

meinschaft, besonders im Bezug der Neuregelung, halten. 

4.2 Durchführung 

Am 23.01.2019 wurde die Befragung der Leistungsbearbeiter des Jobcenters Leipzig 

durchgeführt. Die Befragung  wurde an 11 Mitarbeitern durchgeführt. Um 10:00 Uhr 

begann die erste Befragung, die letzte endete 11:55 Uhr.  
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4.3 Auswertung – Bewertung der aktuellen Rechtslage 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Umfrage verwendet, um eine aktuelle 

Bewertung der aktuellen Rechtslage abzubilden. 

In der ersten Frage, wie viel TBG-Fälle in Prozent jeder Leistungsbearbeiter besitzt, 

haben zwei Bearbeiter angegeben, dass sie wenige Fälle haben und schätzen, dass 

die Zahl sich unter 5 % beläuft. Eine Person hat angegeben, dass ca. 40 % ihrer Fälle 

eine temporäre Bedarfsgemeinschaft sind. Der Großteil der Befragten schätzte, dass 

sie ca. 10 – 20 % TBG-Fälle bearbeiten.  Dass die Fälle mit einer temporären Bedarfs-

gemeinschaft komplexer und aufwendiger sind als andere Fälle wurde durch die Re-

cherche und der Aussagen der Leistungsbearbeiter deutlich. Das Minimum an Zeit für 

einen Fall beträgt 45 min, von einem Leistungsbearbeiter, welcher sich sehr gut mit der 

Materie der temporären Bedarfsgemeinschaft auskennt. Für diejenigen, die nicht allzu 

viele Berührungen mit dem Konstrukt der TBG haben, kann es auch bis zu 4 Stunden 

dauern, um einen Fall zu lösen. Ein Bearbeiter meinte sogar, dass dieser bis zu 1,5 

Tage benötigte um einen Fall komplett abzuschließen. Die durchschnittliche Zeitanga-

be beträgt laut der Umfrage 1,5 – 2,5 Stunden für eine Fallbearbeitung.86 Die dritte 

Frage diente dazu, Informationen zu erhalten, ob die Leistungsbearbeiter die fachli-

chen Weisungen nutzen oder ob sie die Fälle bereits ohne lösen könnten. In der Um-

frage ergab sich, dass acht von elf Leistungsbearbeitern die fachlichen Weisungen 

immer verwenden, zwei benötigen die Hilfen nur noch größtenteils bzw. müssen bei 

bestimmten Ausnahmen nachlesen, wohingegen ein Leistungsbearbeiter nur noch sel-

ten die Hilfe der fachlichen Anweisungen braucht. Hingegen fast alle beantworteten die 

Frage, ob sie in der Lage sind, mit Hilfe der fachlichen Weisungen die Fälle allein zu 

lösen mit ja, einige gaben an, die Fälle größtenteils selbst zu lösen. 87 

Bei der Frage, ob nach ihrer Meinung nach die Gesetzesvereinfachung gelungen ist, 

spalteten sich die Meinungen deutlich. Nur vier von elf Befragten antworteten klar mit 

einem Ja. Die restlichen sieben Bearbeiter sagten entschieden, dass die Vereinfa-

chung nicht gelungen ist.88 Viele waren der Meinung, dass es sogar umfangreicher 

geworden wäre. Viele, die diese Frage mit einem Nein beantwortet haben, kritisierten 

die Schiedsrichterfunktion, die das Jobcenter innehat.89 Dadurch werden viele Streitig-

keiten vor den Leistungsbearbeitern ausgetragen, was Zeit und auch Nerven kostet. 

Das liegt daran, dass, wenn sich beide Elternteile über die Aufenthaltstage der Kinder 
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bzw. des Kindes streiten und sich uneinig sind, an welchen Tagen das Kind bzw. die 

Kinder in dem jeweiligen Haushalt verbracht haben, das Jobcenter die genauen Tage 

festlegen  und einem Elternteil mehr Glauben schenken muss, als dem anderen. Be-

treut ein Leistungsbearbeiter beide BG, so entstehen demnach ebenfalls Streitigkeiten 

mit dem benachteiligten Elternteil, mit denen sich der Leistungsbearbeiter ebenfalls 

auseinandersetzten muss. Problem ist, dass die meisten Leistungsbearbeiter kaum 

Kenntnis auf dem Gebiet der Kommunikation und der Streitschlichtung besitzen. Vielen 

fällt es daher schwer, die Streitigkeiten schnell und einfach zu lösen und sind teilweise 

mit einigen Situationen überfordert. Andere Leistungsbearbeiter kritisieren, dass die 

Regelungen kaum verständlich für den Bürger sind und, dass es dadurch erschwerend 

sei, die Entscheidungen zu rechtfertigen und den Bürger diese Entscheidung zu ver-

deutlichen.90 Selbst die Bescheide, besonders die Fälle, in der eine Hochrechnung der 

KdU erfolgte, sind für den Normalbürger, welcher keine großen Kenntnisse von dem 

Rechtsgebiet hat, kaum verständlich. Nach dem Erhalt des Bescheides wenden sich 

die Leistungsempfänger einige Tage später an die Jobcenter, um die Gründe der Ent-

scheidungen zu erfragen und zu verstehen. Der Versuch, dem Bürger das Konstrukt 

der temporären Bedarfsgemeinschaft leicht zu erklären, kostet den Leistungsbearbeiter 

viel Zeit. Es ist allerdings zu beachten, dass solch ein Konstrukt kaum einfacher aus-

gestaltet werden kann und dass es zu den Aufgaben eines Leistungsbearbeiters ge-

hört, seine Entscheidungen dem Bürger erklären zu können. Dennoch hätte man eine 

andere Regelung für die Bescheid-Erstellung finden können, bspw. mit extra Erläute-

rungen zu bestimmten rechtlichen Punkten der temporären Bedarfsgemeinschaft, so-

dass es für den Bürger verständlicher wird, um die Zahl der Nachfragen zu reduzieren. 

Generell kann man allerdings sagen, dass nun der Bescheid kürzer und übersichtlicher 

als zu dem vorherigen geworden ist. Dennoch darf man die positiven Aspekte, die für 

eine Verbesserung sprechen, nicht außer Acht lassen. Die größte positive, zeitauf-

wandssparende Neuregelung ist die, dass die Leistungsbearbeiter nicht mehr die 12-h-

Regelungen nachprüfen müssen. Grundsätzlich muss ein Kind mind. 12 Stunden in der 

Obhut des Elternteils sein, damit dieses als Aufenthaltstag gilt. Vor der Neuregelung 

hieß das, dass die Mitarbeiter des Jobcenters nachprüfen mussten, wie viele Stunden 

sich das Kind in der Obhut des Elternteils befand. Dies war eine sehr aufwendige Ver-

fahrensweise, da das Jobcenter Tag genau prüfen musste, wer das Kind zur Schule 

bzw. zur Kita gebracht hat, wie lange es sich dort aufhielt und wer es dann wieder ab-

geholt hatte und das für jeden Tag in dem Monat. Mit der Neuregelung wurde dies ab-
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geschafft und man geht davon aus, dass das Elternteil, bei dem das Kind am Morgen 

aufwacht, das Kind min. 12 Stunden betreut. So müssen die Bearbeiter nur noch prü-

fen, in welchem Haushalt das Kind in den Tag gestartet ist. Dies ist eine große Entlas-

tung für die Mitarbeiter des Jobcenters. Auch eine große Entlastung stellen die Neure-

gelungen der vorläufigen Bewilligung gemäß § 41a SGB II dar. Früher mussten die 

Mitarbeiter nach dem vorläufigen BWZ untersuchen, ob die angegebenen Aufenthalts-

tage des Kindes bzw. der Kinder in dem jeweiligen Haushalt auch so eingetreten sind. 

Das bedeutet, dass das Jobcenter Nachforschungen anstellen musste, in welchem 

Haushalt sich das Kind an welchen Tagen aufgehalten hat. Mit der jetzigen Regelung 

(siehe oben) müssen die Jobcenter keine Nachforschungen nach den genauen Auf-

enthaltstagen des Kindes veranlassen. Nun obliegt es den Elternteilen, einen Antrag 

auf Festsetzung zu stellen, falls sich Abweichungen gegenüber den im Voraus ange-

gebenen Aufenthaltstagen des Kindes ergeben haben. Wird dieser Antrag nicht ge-

stellt, gilt der vorläufige Bewilligungsbescheid nach einem Jahr als endgültiger Be-

scheid. Die nicht mehr vorhandenen Nachforschungen ersparen den Leistungsarbei-

tern eine Menge Zeit, denn selbst wenn ein Bürger einen Antrag auf Festsetzung bean-

tragt, muss dieser im selben Zug angeben, welche Änderungen aufgetreten sind und 

das Jobcenter muss lediglich die Bestätigung des anderen Elternteiles einholen, ob 

diese Änderungen wirklich der Wahrheit entsprechen. Abschließend kann man sagen, 

dass die Neuregelungen eine Vereinfachung darstellen. Dennoch muss man deutlich 

sagen, dass die Gesetzgeber hätten mehr daraus machen können. Die Mehrheit der 

Neuregelungen diente mehr einer Verschärfung der Rechtslage, als einer Vereinfa-

chung. Das Ziel dieser Neuregelung, eine Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes 

zu erreichen, ist nur zum Teil gelungen und die Regierung hat mit dieser Gesetzesän-

derung eine Möglichkeit verspielt, eine wirklich hilfreiche Vereinfachung des Verwal-

tungsaufwandes zu schaffen. 

In der Nachbereitung brauchen sieben von elf Bearbeitern weniger Zeit, nur einer gab 

an, mehr Zeit im Vergleich zu der vorherigen Regelung zu benötigen. Zwei waren der 

Meinung, dass sich durch die Neuregelungen keine Änderung bezüglich der Zeit der 

Nachbereitung ergeben hat.91 Zu der Frage, ob sich die Situation der Bürger verbessert 

hat, fanden sechs Bearbeiter, dass die Verbesserung für den Bürger gelungen ist.92 

Dies haben sie u. a. damit begründet, dass Elternteile, die ihr Kind überwiegend be-

treuen und sich das andere Elternteil nicht im SGB II-Bezug befindet, besser gestellt 

werden. Denn sie erhalten, wenn sie das Kind min. 18 Tagen betreuen, das volle Sozi-
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 Vgl.: Anhang 1 Umfrage der Leistungsbearbeiter des Jobcenter Leipzig, Frage 6 
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 Vgl.: Anhang 1 Umfrage der Leistungsbearbeiter des Jobcenter Leipzig, Frage 7 
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algeld für das Kind.93 Zudem ist die Neuregelung der vorläufigen Bewilligung ebenfalls 

für den Bürger als Aufwandserleichterung zu betrachten. Denn wenn sich an den im 

Voraus angegebenen Aufenthaltstagen des Kindes nichts geändert hat, erhalten sie 

keine Aufforderung, die Aufenthaltstage des Kindes zu beweisen. Sie können das Jahr 

abwarten, bis der vorläufige Bewilligungsbescheid endgültig wird. Zwei waren der Mei-

nung, dass sich nichts verändert hat, eine Person findet es jetzt für den Bürger gerech-

ter, wohingegen zwei Personen eine Verschlechterung für den Bürger sehen. Dies be-

gründeten sie damit, dass es jetzt noch unverständlicher wurde und dass das Kon-

strukt der KdU-Hochrechnung für den nicht überwiegend betreuenden Elternteil auch 

eine Verschlechterung darstellt. Dies entspricht allerdings nicht der Wahrheit, denn das 

Elternteil, welches sein Kind nicht selbstständig betreut, bekommt die gesamte ange-

messene Miete vom Jobcenter bezahlt. Die Hochrechnung dient lediglich dazu, eine 

korrekte rechtliche Lösung bei zu behalten (näheres siehe in 3.6.2.3). Aus diesem 

Grund kann man schlussfolgern, dass die Neuregelung eine Verbesserung für die Bür-

ger hinsichtlich des Ertrages und dem Zeitaufwand darstellt. 

Die nächste Frage drehte sich um den „temporären Bedarfsgemeinschafts-Rechner“. 

Da dieser erst noch in der Testphase ist und erst im Laufe des Februars (wahrschein-

lich) für alle Mitarbeiter freigegeben wird, hatten nicht viele Leistungsbearbeiter Erfah-

rungen mit dem Rechner sammeln können. Diejenigen, die diesen Rechner testweise 

probieren durften, hatten alle eine positive Meinung geäußert.94 Die dadurch geschaf-

fene Übersichtlichkeit sahen die Mitarbeiter als große Hilfe an, wie auch die Rechenhil-

fen, die mit diesem Programm einhergehen. Denn dieses Programm, kann Tag genau 

die anteiligen Regelbedarfe, Mehrbedarfe und auch die Hochrechnung der KdU be-

stimmen, sodass der Leistungsarbeiter dies nicht mehr schriftlich machen muss. Der 

einzige Kritikpunkt an diesem Programm ist der große Zeitaufwand, alle relevanten 

Daten in die vorgesehenen Tabellen einzugeben. Doch diese sind nötig, um eine ge-

naue Berechnung durchzuführen. Zumal man sagen muss, dass die Mitarbeiter ohne 

den TBG-Rechner diese Informationen ebenfalls herausfinden und für ihre Rechnun-

gen nutzen müssen. So kann man folgern, dass dieser Rechner zwar keinen Zeitauf-

wand bringt, allerdings dafür eine genaue Rechenhilfe darstellt und für eine gute Über-

sichtlichkeit der Daten und Ergebnisse sorgt.  
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 Vgl.: https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download S. 6-7 
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 Vgl.: Anhang 1 Umfrage der Leistungsbearbeiter des Jobcenter Leipzig, Frage 8 
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Abschließend, mithilfe der Ergebnisse der letzten Fragen, werden die Vor- bzw. Nach-

teile der temporären Bedarfsgemeinschaft erläutert. 95 

Positiv zu beurteilen ist, dass keine rückwirkende Bewilligung möglich ist. Eine rückwir-

kende Bewilligung würde einen enormen Zeitaufwand für den Leistungsbearbeiter dar-

stellen. Rechtlich gesehen wäre eine rückwirkende Bewilligung möglich, der Leistungs-

bearbeiter müsste zuerst den vorherigen Bescheid bzw. die Bescheide nach § 48 SGB 

X zurücknehmen, da eine wesentliche Änderung, hier die Einführung einer temporären 

Bedarfsgemeinschaft, eingetreten wäre und anschließend die Aufenthaltstage der Kin-

der in den verschiedenen Haushalten ermitteln. Durch diese Regelung, tritt erst ab Fol-

gemonat die temporäre Bedarfsgemeinschaft in Kraft, sodass keine Änderungsbe-

scheide erstellt werden müssen. 

Die Mitarbeiter des Jobcenters bewerteten die eingeführten Zeitspannen ebenfalls po-

sitiv. So ist eine genaue Abgrenzung zwischen einem echten und einem unechten 

Wechselmodell möglich. Des Weiteren ist positiv zu vermerken, dass nicht an dem 

strengen „echten Wechselmodell“ festgehalten wurde, welches besagt, dass nur bei 

einer 50:50-Betreuung ein solches Wechselmodell vorliegt. Bei einer Zeitspanne von 

13 bis 17 Tagen haben die Eltern einen gewissen Spielraum und müssen nicht Tag 

genau darauf achten, dass jeder zu gleichen Tagen das Kind betreut. So können auch 

mal spontane Ausflüge mit dem Kind oder auch Krankheitstage eines Elternteils über-

brückt werden, ohne das echte Wechselmodell zu verlassen. 

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die Regelungen der temporären Bedarfsgemein-

schaft nicht zwingend sind. Das BSG verkündete in seinem Urteil vom 07.11.2006: „Es 

ist zudem aber auch nicht Aufgabe des SGB II, bis in jede Einzelheit für eine Verteilung 

der für das Existenzminimum der einzelnen Personen notwendigen Gelder zwischen 

allen Beteiligten zu sorgen. „Der Gesetzgeber darf vielmehr typisierend davon ausge-

hen, dass Zuordnungsprobleme innerhalb familienhafter Beziehungen von den be-

troffenen Personen im Rahmen bestehender Bedarfsgemeinschaften gemeistert wer-

den.“96 Das bedeutet, dass es rechtlich möglich ist, auf die temporäre Bedarfsgemein-

schaft zu verzichten, wenn die Elternteile in der Lage sind, die Aufenthaltstage und die 

finanziellen Mittel des Kindes oder der Kinder eigenhändig aufzuteilen und unter sich 

zu klären.97  
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 Vgl.: Anhang 1 Umfrage der Leistungsbearbeiter des Jobcenter Leipzig, Frage 9 

96
 BSG Urteil vom 07.11.2006 AZ.: B 7b AS 14/06 R, Rn:. 29 
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 Vgl.: https://www.bundestag.de/blob 
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Natürlich muss man anmerken, dass die positiven Aspekte (Kapitel 3.4.1) die temporä-

re Bedarfsgemeinschaft verbessert und teilweise auch vereinfacht haben. Mit den Re-

gelungen der vorläufigen Bewilligung und der nicht mehr notwendigen Ermittlung der 

genauen 12-Stunden-Regelung wird die Bearbeitung der temporären Bedarfsgemein-

schaft vereinfacht. Diese Meinung vertreten auch viele der befragten Mitarbeiter.  

Die negativen Aspekte der derzeitigen Regelungen der temporären Bedarfsgemein-

schaft überwiegen allerdings. 

Zuerst ist anzumerken, dass viele Mitarbeiter des Jobcenters Leipzig finden, dass die 

Regelungen der temporären Bedarfsgemeinschaft zu unverständlich für den Bürger 

sind. Die Bürger verstehen teilweise die Verfahrensweise und die Regelungen dahinter 

nicht und das führt wiederum zu Streitigkeiten im Verhältnis zwischen den Mitarbeitern 

und den Bürgern. Dies schadet das ohnehin meist sehr schwierige Verhältnis zwischen 

den Parteien, besonders, wenn das Jobcenter beide Elternteile betreut und die Ent-

scheidung der Anzahl der Aufenthaltstage bei Streitigkeiten zwischen den Elternteilen 

nach der Sachverhaltsermittlung bestimmen muss. Dies ist auch der zweite Kritikpunkt, 

dass diese sogenannte „Schiedsrichterfunktion“ ebenfalls das Verhältnis zwischen den 

Parteien erschwert. Viele Mitarbeiter wünschten sich eine Abschaffung dieser Ent-

scheidungsgewalt. Wenn die Eltern sich nicht untereinander einigen können, müssen 

sie die Aufenthaltstage auf andere Weisen klären, bspw. über den Weg des Jugend-

amtes oder durch eine Festlegung durch das Sozialgericht. Damit würde zumindest 

das Jobcenter entlastet werden (in Kapitel 5 wird darauf näher eingegangen).  

Zudem wurde kritisiert, dass seit 2009 an der temporären Bedarfsgemeinschaft keine 

ernsthafte Änderung vorgenommen wurde. In dem Urteil vom 02.07.2009 wurde die 

12-Stunden-Regelung eingeführt, dass das Kindergeld nur als Einkommen berücksich-

tigt werden kann, wenn das kindergeldberechtigte Elternteil ein Mitglied der Bedarfs-

gemeinschaft ist und dass die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den sorgebe-

rechtigten Elternteil für die Zeit der Wahrnehmung des Umgangsrechts bei einem an-

deren Elternteil auf den Grundsicherungsträger übergehen.98 Seit diesem Urteil wurden 

keine entscheidenden Änderungen vorgenommen. Auch in dem Neunten Gesetz zur 

Änderung des SGB II wurden nur Vereinfachungen für den Verwaltungsaufwand auf-

gestellt. Es gab keinerlei Regelungen, die das Kernkonstrukt der temporären Bedarfs-

gemeinschaft verändert haben. Dabei wurden gerade mit der Bekanntgabe der Bund-

Länder-Arbeitsgruppe, die eine Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes schaffen 
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sollte und spätestens nach der Veröffentlichung des Gesetzentwurfs, viele Forderun-

gen zur Verbesserung von den verschiedensten Organisationen veröffentlicht. 

Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die hälftige Anrechnung für ein TBG-Kind bei der 

Angemessenheitsprüfung der Kosten der Unterkunft. Nach den fachlichen Weisungen, 

die am 20.09.2017 veröffentlicht wurden, hat ein Elternteil, welches das Kind nicht 

überwiegend betreut, nur einen Anspruch auf die hälftige Anrechnung der benötigten 

Wohngröße.99 Das nicht überwiegend betreuende Elternteil muss allerdings, auch 

wenn das Kind bzw. die Kinder nicht überwiegend bei ihm wohnen, angemessene 

Schlafräume (bei mehreren größeren Kindern evtl. auch getrennte Schlafräume), ein 

angemessenes Bad und eine angemessene Küche, damit er die Betreuung der Kinder 

wahrnehmen kann, besitzen. Im Gesetzeswortlaut und in den Kommentaren ist auch 

keinerlei Erwähnung zu finden, dass das Elternteil nur einen hälftigen Anspruch der 

Wohngröße innehaben darf. Diese Regelung der Stadt Leipzig ist mehr als ungewöhn-

lich, dadurch wird eine kindgerechte Betreuung des Elternteiles erschwert, denn in 

Leipzig einen solch angemessenen Wohnraum zu finden, ist keine einfache Aufgabe. 

Doch einer der größten Kritikpunkte ist die Regelung des Mehrbedarfes für Alleinerzie-

hende. Ein Elternteil, welches sein Kind nur 2 - 10 Tage betreut, hat keinen Anspruch 

auf den Mehrbedarf für Alleinerziehende nach § 21 Abs. 3 SGB II. Nach den Kommen-

tierungen zu der temporären Bedarfsgemeinschaft im SGB II wird der Anspruch auf 

das Sozialgeld des Kindes anteilig gekürzt. Die Höhe berechnet sich nach den Aufent-

haltstagen des Kindes in der Bedarfsgemeinschaft.100 In keiner Kommentierung ist ge-

regelt oder ansatzweise angedeutet, dass ein Elternteil, welches sein Kind nur 2 - 10 

Tage betreut, keinen Anspruch auf den Mehrbedarf für Alleinerziehende besitzt. Recht-

lich gesehen, wenn er alleine mit dem Kind bzw. den Kindern, welche die Altersgrenze 

noch nicht überschritten haben, in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, steht ihm dieser 

Mehrbedarf zu. Laut Gesetz müsste dieser, genau wie der Regelbedarf, anteilig be-

rechnet werden. Nun hat die Bundesagentur für Arbeit diesen Anspruch für diesen El-

ternteil verwehrt. Nachvollziehbar ist diese Entscheidung nicht. Denn der nicht über-

wiegend betreuende Elternteil ist genauso alleinerziehend wie der überwiegend be-

treuende Elternteil und muss alleine für die Kinder sorgen. Aus diesem Grund ist er laut 

Gesetz ebenfalls berechtigt, den Mehrbedarf für Alleinerziehende zu erhalten. Nach 

dem Gesetz soll der Anspruch auf das Sozialgeld anteilig gekürzt werden, in der jetzi-

gen Regelung wird allerdings nur anteilig der Regelbedarf geteilt. Diese Art der Umset-
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zung des Gesetzes ist daher sehr fragwürdig. Natürlich fallen für den Elternteil, wel-

ches das Kind überwiegend betreut, mehr Fixkosten und mehr sonstige Bedarfe wie 

Kleidung, Handytarife oder ähnliches an, dies rechtfertig allerdings nicht, das dem an-

deren Elternteil dieser Anspruch komplett verwehrt bleibt. 

Zuletzt ist zu sagen, dass für die Bürger, die die Aufteilung des Aufenthaltes des Kin-

des und dessen Aufteilung des Sozialgeldes nicht durch eigene Absprache miteinander 

klären können, die Regelung der temporären Bedarfsgemeinschaft eine große Bedeu-

tung hinsichtlich der Existenzsicherung innehat. Dennoch gibt es einige Schwachstel-

len in der Umsetzung des Gesetzes, besonders bei dem Thema der Wohnfläche eines 

TBG-Kindes bei dem nicht überwiegend betreuenden Elternteil und bei der Umsetzung 

der Mehrbedarfsregelung bei Alleinerziehenden. Diese Regelungen müssen überdacht 

und verändert werden, um eine gerechte Aufteilung der Leistungen des Zweiten Sozi-

algesetzbuches zu gewährleisten. 

5 Mögliche Alternativen 

Es gibt verschiedene alternative Lösungsansätze, wie man mit dem Konstrukt der tem-

porären Bedarfsgemeinschaft verfahren könnte. Im laufenden Kapitel werden diese 

Ansätze erläutert und auf ihre Durchführbarkeit untersucht. 

Die erste alternative Lösung, die auch schon in einigen Gesetzesentwürfen für das 

Neunte Gesetz zur Änderung des Zweiten Sozialgesetzbuch zu finden war und die 

auch einige Leistungsbearbeiter in der Umfrage forderten, ist die Abschaffung des der-

zeitigen Systems. Das würde bedeutet, dass die Elternteile die Aufenthaltszeiten und 

auch die geldlichen Mittel untereinander klären müssten. In der Praxis könnte dies so 

aussehen, dass das kindergeldberechtigte Elternteil auch die kompletten Leistungen 

des Kindes oder der Kinder erhält. Wenn ein unechtes oder ein echtes Wechselmodell 

praktiziert wird, müssten die Elternteile die Gelder untereinander selbst aufteilen, ohne 

dass das Jobcenter eingreifen muss. Hintergrund dieses Gedankens ist bei vielen der, 

dass Elternteile, die nicht im SGB II-Bezug sind, sich ebenfalls untereinander abspre-

chen müssen, ohne die Hilfe einer Behörde. Die Möglichkeit, vor Gericht bestimmte 

Regelungen zu entscheiden, gilt schließlich für alle Bürger. Doch würde sich eine Um-

setzung in die Realität sehr schwierig darstellen.  

Ein wichtiger Grund ist die Umsetzbarkeit der Erziehung und Betreuung beider Eltern-

teile, wenn nur eines Sozialgeld erhält. Erhält nur ein Elternteil Sozialleistungen, be-

deutet dies gleichzeitig, dass der andere Elternteil keine Gelder bekommt. Kommt es 

nun zu dem Fall, dass das eine Elternteil aus Eigennutz oder aus Streitigkeiten nicht 
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das Sozialgeld mit dem anderen Elternteil, welcher ebenfalls im SGB II Bezug ist, teilt, 

besitzt dieser nicht genug Einkommen, um ein Kind zu betreuen. Die Leistungen die er 

erhält, sind nur auf seine existenziellen Bedarfe abgestimmt. So wäre in diesem Fall 

der Vater nicht in der Lage, sein Kind für einen längeren und vor allem regelmäßigen 

Zeitraum zu betreuen. Gemäß § 1684 BGB haben Kinder ein Recht auf den Umgang 

mit beiden Eltern, entsprechend sind die Eltern zum Umgang verpflichtet und dazu 

berechtigt. Um den Umgang mit dem Kind zu gewährleisten, muss auch das Sozial-

recht dazu beitragen, sodass ein Umgang mit dem Kind auch in SGB II-Bezug beiden 

Elternteilen möglich bleibt. „Das Sozialrecht muss, wie im Übrigen auch das Unterhalts-

recht, im Blick haben, dass die praktische Realisierung gemeinsamer Elternverantwor-

tung nicht zu Lasten der materiellen Versorgung auf Existenzsicherungsniveau von 

Kindern gehen darf.“101 Somit muss der Umgang mit beiden Elternteilen auch in der 

Grundsicherung ermöglicht werden. 102 

Doch ist eine Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft mit dem Gesetz zu 

vereinbaren, ist die Abschaffung rein gesetzlich möglich? Im Art 79 Abs. 3 GG, in dem 

die sog. Ewigkeitsklausel geregelt ist, wird geschrieben, dass die in Art. 1 und 20 GG 

niedergelegten Grundrechte nicht berührt, das bedeutet, nicht geändert werden dürfen. 

Art 20 GG regelt die Staatsstrukturprinzipien der BRD. Diese sind das Demokratieprin-

zip, der Bundesstaat, die Republik, das Rechtsstaatprinzip und natürlich auch das So-

zialstaatsprinzip. Dieses besagt, dass das Existenzminimum eines jeden Staatsange-

hörigen im Bundesgebiet gesichert werden muss.103 Resultierend daraus können keine 

Gesetze abgeschafft werden, die Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums 

garantieren. Fraglich ist, ob das Konstrukt der temporären Bedarfsgemeinschaft solch 

eine Regelung darstellt. 

Das Wohl derjenigen, die sich noch nicht selbst schützen können, obliegt der Aufgabe 

des Staates. Solche Personengruppen benötigen besonderen Schutz. Eine große 

Gruppe dieses Personenkreises sind unsere Kinder. Das Konstrukt der temporären 

Bedarfsgemeinschaft fängt Familien auf, die nicht in der Lage sind, durch eine eigen-

ständige Absprache eine Lösung zur finanziellen Betreuung und Erziehung des Kindes 

zu finden. Das bedeutet, dass diese die Gelder, die nur für das Kind bestimmt sind 

(hier das Sozialgeld), nicht durch eigene Absprache oder eigene Initiative gerecht un-

tereinander aufteilen können, sodass beide Elternteile die Möglichkeit bekommen, das 

Kind zu betreuen und zu erziehen. Das Jobcenter ist durch diese Regelung verpflichtet, 
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die Gelder an beide Elternteile aufzuteilen, sodass eine gerechte Verteilung der Gelder 

auf beide Elternteile erfolgt. So ist das Wohl des Kindes in beiden Bedarfsgemein-

schaften bzw. in beiden Haushalten gesichert. Natürlich können sie nicht vorschreiben, 

was die Elternteile mit diesen Geldern anstellen, aber dafür gibt es andere Behörden 

(Bsp.: das Jugendamt), die die Elternteile bei einem Verdacht der Kindeswohlgefähr-

dung beobachten und ggf. eingreifen können. Wichtig ist zuerst, dass die Elternteile die 

finanziellen Mittel erhalten, um das Kind gerecht großziehen zu können. Mit der Ab-

schaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft würden nur noch einem Elternteil die 

Gelder zustehen. Das Existenzminimum wäre zwar dadurch gesichert, allerdings wie 

oben beschrieben, könnte das zweite Elternteil eine Betreuung in einigen Fällen nicht 

mehr wahrnehmen, wenn die Absprache bzw. auch die Verteilung der Gelder unterei-

nander nicht funktioniert. Und da Kinder nach § 1684 BGB das Recht auf den Umgang 

beider Elternteile haben, wäre dies durch die bloße Abschaffung der Regelung gefähr-

det.  

Eine bloße Abschaffung der temporären Bedarfsgemeinschaft wäre aus diesem Grund 

nicht möglich. Wenn diese abgeschafft werden soll, müssen zeitgleich weitere Rege-

lungen eingeführt werden, sodass in jeder Fallkonstellation der Umgang beider Eltern-

teile mit dem Kind gesichert werden kann. In diesem Fall wäre eine Abschaffung die-

ses Gesetzes möglich, da das Wohl des Kindes damit gesichert wäre und somit auch 

das Sozialstaatsprinzip eingehalten würde und die Aufhebung die Schranke des Art 79 

Abs. 3 GG nicht beeinträchtigen würde. 

Ein zweiter alternativer Lösungsweg wäre, eine feste Pauschale einzuführen. Die Re-

gelungen für das echte Wechselmodell, mit der hälftigen Teilung der Leistungen des 

Kindes, könnte in diesem Fall beibehalten werden. Es gibt zwei verschiedene Ansatz-

möglichkeiten. Einmal könnte man generell Pauschalen für den überwiegend betreu-

enden Elternteil und eine geringere Pauschale für das andere umgangsberechtigte 

Elternteil einführen. Somit bräuchte das Jobcenter nicht mehr die genauen Aufenthalts-

tage der Kinder, sondern würde die Leistung anhand fester Pauschalen festlegen, egal 

wie viele Tage sich das Kind in welchem Haushalt aufhält. Es müsste nur von beiden 

Elternteilen festgelegt werden, welcher das überwiegend betreuende Elternteil wäre. 

Die zweite Möglichkeit wäre, das volle Sozialgeld dem überwiegend betreuenden El-

ternteil zu gewähren und dem umgangsberechtigen Elternteil lediglich eine Aufwands-

pauschale zu gewähren. Die Pauschale dürfte nicht von dem Bedarf des anderen El-

ternteils abgezogen werden, sondern würde einen Extrabedarf verkörpern. (Da es 

sonst keinen Unterschied zum jetzigen Modell hätte.) Der Nachteil an dieser Alternativ-
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lösung wäre, dass diese pauschale Leistung zusätzlich aus Steuermitteln finanziert 

werden müsste.  

Eine andere Lösung wäre es, statt einer Pauschale einen Mehrbedarf einzuführen. 

Dieser Mehrbedarf wäre für den umgangsberechtigten Elternteil. Das volle Sozialgeld 

würde das Elternteil erhalten, welches das Kind überwiegend betreut und erzieht. So-

mit hätte dieses auch die Chance, alle Fixkosten zu begleichen. Das andere Elternteil 

könnte einen Mehrbedarf erhalten, welcher eine Aufwandsentschädigung darstellen 

würde. Damit hätte dieser die Möglichkeit, das Kind zu betreuen und wäre mit diesem 

Mehrbedarf in der Lage, das Kind zu ernähren und sonstige Bedarfe abzudecken. „Mit 

einem pauschalen Umgangsmehrbedarf für den umgangsberechtigten Elternteil eine 

wirkliche Reduzierung des Verwaltungsaufwandes gegenüber der gegenwärtigen rich-

terrechtlich geprägten temporären Bedarfsgemeinschaft in den Jobcentern zu errei-

chen.“104 

Eine andere Alternative wäre, die „Schiedsrichterfunktion“ abzuschaffen. Viele Streitig-

keiten werden mit der jetzigen Regelung vor den Leistungsbearbeitern des Jobcenters 

ausgetragen. Das liegt daran, dass, wenn sich beide Elternteile über die Aufenthaltsta-

ge der Kinder bzw. des Kindes streiten und sich uneinig sind, an welchen Tagen das 

Kind bzw. die Kinder in dem jeweiligen Haushalt verbracht haben, muss das Jobcenter 

die genauen Tage festlegen, bzw. einem Elternteil mehr Glauben schenken als dem 

anderen. In den Fällen, in denen ein Leistungsbearbeiter beide Personen zur Betreu-

ung bzw. Bearbeitung hat, führt dies in den meisten Fällen zu Streitigkeiten des be-

nachteiligten Elternteils. Ohne die Schiedsrichterfunktion des Jobcenters müssten sich 

die Elternteile alleine einigen oder notfalls bei Streitigkeiten ein Gericht aufsuchen, 

welches die Aufenthaltstage genau festlegt. Nach diesem Urteil würde sich das Job-

center richten und ausführen. Somit wäre es nicht in die Streitigkeiten verwickelt. Der 

große Nachteil an dieser Alternativlösung ist, dass zum jetzigen Stand die Sozialge-

richte auch ohne diese Fälle ausgelastet sind. Man kann derzeit keine schnelle Lösung 

durch ein Gericht erwarten und so würde sich die Festsetzung des Bewilligungsbe-

scheides verzögern und solange das Gericht nicht entschieden hat, wäre keine endgül-

tige Festsetzung möglich. Dies würde ebenfalls auch die neuen Regelungen zur vor-

läufigen Bewilligung außer Kraft setzen, die besagen, dass nach einem Jahr eine end-

gültige Festsetzung laut Gesetz erfolgt.  

                                                

104
 https://www.djb.de/verein/Kom-u-AS/K4/st16-13/ 
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6  Ergebnis 

Das Konstrukt der temporären Bedarfsgemeinschaft ist in der heutigen Rechtslage 

nicht mehr wegzudenken und auch notwendig, um für alle Bürger eine Existenzsiche-

rung in allen Lebenslagen zu gewährleisten. Der Versuch, das Konstrukt der temporä-

ren Bedarfsgemeinschaft mit dem Neunten Gesetz zur Änderung des SGB II zu verein-

fachen bzw. zu verbessern, ist dem Gesetzgeber nicht gelungen. Das Konstrukt bzw. 

der Großteil der Regelung ist dem Grunde nach gleich geblieben.  

Positiv anzumerken ist, dass der Gesetzgeber in kleinem Maße eine Vereinfachung 

des Verwaltungsaufwandes geschaffen hat. Dennoch hatten sich viele Organisationen 

und Verbände und besonders die Leistungsbearbeiter der Jobcenter mehr von dieser 

Gesetzesänderung versprochen. Der Gesetzgeber hat die Chance vertan, die Rege-

lungen der temporären Bedarfsgemeinschaft zu revolutionieren.  

Insgesamt kann man sagen, dass die temporäre Bedarfsgemeinschaft einige Schwä-

chen aufweist. Besonders große Kritikpunkte liegen dabei auf der Gesetzesanwendung 

des Mehrbedarfs für Alleinerziehende und die hälftige Anrechnung der benötigten 

Wohngröße bei einem TBG-Kind. Die Gesetzesumsetzung dieser Regelungen ist sehr 

kritisch zu betrachten.  

Mit der derzeitigen Regelung der temporären Bedarfsgemeinschaft werden immer wie-

der Auseinandersetzungen vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit zu erwarten 

sein.105 Da die Sozialgerichte mehr als überlastet sind, werden die Problemfälle meist 

erst nach einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren entschieden. Die Alternativlösung, 

ein Mehrbedarf für den Umgangsberechtigten wäre die beste Lösung, um das Kon-

strukt der temporären Bedarfsgemeinschaft gerechter, fairer und lebensverbessernd zu 

verändern. Der einzige Nachteil bei diesem Vorschlag ist, dass diese Mehrkosten vom 

Steuerzahler getragen werden müssten. Allerdings würde diese Lösung das Leben der 

alleinerziehenden Elternteile, die in einer temporären Bedarfsgemeinschaft sind, in 

mehrerer Hinsicht verbessern. 

 

                                                

105
 Vgl.: https://www.harald-thome.de/fa/harald-thome/files/18(11)640.pdf 
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Anhang 1: Befragung der Leistungsbearbeiter des Jobcenter Leipzigs vom 

23.01.2019 

Leistungsbearbeiter Nummer 1 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

ca. 10-15% 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Ca. 1-2 Stunden für die Bearbeitung eines Falles. 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich benötige die fachlichen Weisungen immer. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Ja, teilweise brauche ich zudem auch noch die Hilfe von meinen Kollegen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Es ist ihnen gelungen, ja. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Man benötigt weniger Zeit für die Nachbereitung. 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Der Bürger bekommt mehr, also eine Verbesserung. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein, ich hatte noch gar kein Kontakt mit dem Rechner. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Nachteile- Die Bürger sollten das lieber unter sich klären. Besonders schwierig wird es, 

wenn Sie unterschiedliche Sachen Behaupten. Im Allgemeinen ist die Neuregelung 

bzw. das Konstrukt der temporären Bedarfsgemeinschaft nicht positiv. 

Leistungsbearbeiter Nummer 2 
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1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

Ca. 20% 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Min. 45 Minuten bis 1,5 Stunden 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Größtenteils kann ich die Fälle allein lösen, hin und wieder muss ich einige bestimmte 

Sachen, wie z.B. wann genau eine TBG beginnt nachschauen, aber eher selten. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Nein, ich brauche keine weitere Hilfe. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Ja, es Ihnen gelungen, alleine schon mit der Auflösung der tagegenauen Abfrage (12 

STd.). 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Da hat sich nichts verändert. 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Positiv ist, dass der Verwaltungsakt nun übersichtlicher gestaltet ist, und dass wenn 

nur ein Elternteil im SGB II Bezug ist, schon ab der Betreuung des Kindes von 18 Ta-

gen, den vollen Bedarf des Kindes erhält. Negativ ist hingegen die Regelung des 

Mehrbedarfes für Alleinerziehende, dies ist meiner Meinung nach rechtswidrig.  

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Ja. Es wird einem viel Rechenarbeit erspart, dennoch ist auch kritisch anzumerken, 

dass man zum Ausfüllen des Programms dennoch einen großen Aufwand hat. Dieser 

Rechner hat die 3 wichtigen Verlinkungen und ist in sich kompakt und übersichtlich. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 
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Vorteile: Die neu eingefügten Zeitspannen (2-10, 13-17, 18-30), keine Rückwirkende 

Leistung möglich 

Kritik: seit dem Urteil von 2009 wurde nicht wirklich was an dem Konstrukt geändert, 

und so wirklich ist wieder nichts geschehen. Es gibt allerdings auch nach meiner Mei-

nung keine logische Alternative. 

Leistungsbearbeiter Nummer 3 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

Ca. 5% 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Mindestens 1,5 Stunden 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich nutze noch die fachlichen Weisungen. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Nein, ich benötige keine Hilfe von anderen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Ja, es ist schon eine Vereinfachung zu erkennen. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Ist zu früher gleich geblieben 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Der Verwaltungsakt ist übersichtlicher und verständlicher für den Bürger geworden, 

ebenfalls sind die Regelungen des Mehrbedarfes für Alleinerziehende strittig anzuse-

hen. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein, ich hatte noch keine Berührungspunkte 
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9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Keine Angaben 

Leistungsbearbeiter Nummer 4 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

Ca. 5% 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Mindestens 3 Stunden bis 1,5 Tage 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Größtenteils nutze ich die fachlichen Weisungen. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Ich kann die Fälle alleine lösen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Nein, es ist zwar anders, aber im prinzip nicht besser. Sie sollten sich selber einigen 

und nicht uns die Schiedsrichterrolle zusprechen. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Ist die gleiche Zeit wie vorher 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Keine Änderung für den Bürger. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Ist keine Vereinfachung. Die Eltern sollten das alleine Regeln, wie die anderen, die 

nicht im SGB II Bezug sind auch tun müssen. Zumindest im unechten Wechselmodell 

sollten Sie es alleine lösen. Nicht bei einem echten Wechselmodell. 
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Leistungsbearbeiter Nummer 5 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

/ 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

3 bis 4 Stunden  

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich muss immer mal noch nachlesen. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Ich kann die Fälle alleine lösen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Nein, es ist sogar umfangreicher geworden. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Ich brauche mehr Zeit. 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Es ist einerseits gerechter, allerdings für den Bürger schwer nachzuvollziehen. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Gut, allerdings muss man schwierige Fälle trotzdem mit Hand lösen. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Komplizierter, im Grunde sind mehr Nachteile vorhanden. 

Leistungsbearbeiter Nummer 6 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

5% 
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2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

3bis 4 Stunden. 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ja ich benötige die fachlichen Weisungen. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Ich benötige bei schwierigen Fällen schon manchmal noch die Hilfe meiner Kollegen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Nein. Mehraufwand bei dem unechten Wechselmodell. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Ich brauche weniger Zeit. 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwands, Ertrag,…? 

Verschlechterung. Es ist nicht verständlich für den Bürger. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Es sind mehr Nachteile vorhanden. Gerade der Aufwand-Zeit Nutzen ist in keinem 

Maßstab. Wegen 20 € mehr, haben wir viel mehr Arbeit. 

Leistungsbearbeiter Nummer 7 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

Weniger als 5 % 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Min. 30 Minuten 
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3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich kann die Fälle nur mit den Weisungen lösen. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Alleine. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Nein es ist Ihnen nicht gelungen. Allgemein ist es umfangreicher geworden, vor allem 

mit der KdU-Hochrechnung. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Gleich. 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Ist gleich geblieben für den Bürger. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Nachteile überwiegen, da der Arbeitsaufwand größer ist. 

Leistungsbearbeiter Nummer 8 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

20% 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Mindestens 1 Stunde. 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich brauche die Weisungen immer. 
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4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Ich kann die Fälle alleine lösen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Im Grunde nein, es ist zwar richtiger aber gleichzeitig auch schwerer. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Weniger Zeit. 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Besser. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Negativ: Mit dem Kind Einkommen, kann es passieren, dass gar keine TBG vorliegt, da 

ja das Kind Anspruchsinhaber ist und somit aus der BG rausfliegen würde. Desweite-

ren gibt es einen größeren Mehraufwand für uns Leistungsbearbeiter 

Leistungsbearbeiter Nummer 9 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

20% 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Mindestens 1 Stunde 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich brauche sie immer. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Kann die Fälle alleine lösen. 
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5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Nein, es ist aufwendiger. Das positive ist, dass die Bescheide kürzer sind und nun rich-

tiger abbilden. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Weniger Zeitaufwand 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwands, Ertrag,…? 

Im Grunde besser, allerdings ist das Verständnis schwieriger geworden, gerade im 

Bezug auf die KdU-Hochrechnung. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Die Hochrechnung der KdU ist extrem Zeitaufwändig und „Käse“. Ein weiterer negati-

ver Punkt ist die 1,5 fache Personenanzahl bei der angemessenen Mietprüfung. 

Leistungsbearbeiter Nummer 10 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

40-50% 

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Mind. 2 Stunden. 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich benötige die Weisungen immer. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Ich kann die Fälle alleine lösen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 
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Nein. Aufwändiger! 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Ich brauche mehr Zeit. 

7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwand, Ertrag,…? 

Besser. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Der Rechner hilft. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Vorteile: Die Aufteilung wurde verbessert, wann ein Kind da ist und wann nicht.  

Nachteil: Bescheid unübersichtlich, Regelungen auch für Kunden nicht ersichtlich. 

Leistungsbearbeiter Nummer 11 

1. Frage: Wie viele TBG-Fälle haben sie ca. in %? 

Weniger als 5 %  

2. Frage: Wie lange benötigen Sie für einen TBG-Fall, wenn sie nicht vom Normalfall 

(beide Eltern sind im SGB II Bezug und sind vorbildliche SGB II Empfänger)? 

Mindestens 45 Minuten, länger als vorher. 

3. Frage: Nutzen Sie die fachlichen Weisungen für ihren Vorgang der Bearbeitung oder 

haben Sie den Vorgang schon verinnerlicht? 

Ich benötige die fachlichen Weisungen immer. 

4. Frage: Können Sie die Fälle mit den fachlichen Weisungen größtenteils alleine lösen 

oder brauchen Sie oft die Hilfe von Ihrem Sachbearbeiter oder anderen Kollegen? 

Ich kann die Fälle alleine lösen. 

5. Frage: Die Neuregelung sollte zur Vereinfachung dienen, finden Sie es ist den Ge-

setzgebern gelungen? Wenn nicht, woran liegt es? 

Ja. 

6. Frage: Mit der Neuregelung, brauchen Sie in der Nachbereitung mehr Zeit? 

Ich benötige weniger Zeit. 
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7. Frage: Wie ist es Ihrer Meinung nach für den Bürger, eine Verbesserung oder evtl. 

eine Verschlechterung hinsichtlich Zeitaufwands, Ertrag,…? 

Es wurde für den Bürger vereinfacht. 

8. Frage: Haben Sie schon einmal mit dem TBG-Rechner gearbeitet? Wenn ja, wie ist 

Ihre Meinung dazu? 

Nein. 

9. Frage: Was halten Sie von der Neuregelung der TBG? (Vorteile/ Nachteile) 

Eltern sollen dies untereinander lösen. Ebenfalls negativ ist die halbes Kind Problema-

tik bei der Prüfung der Angemessenheit der KdU. 
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Anhang 2: Erfassung temporärer Bedarfsgemeinschaft in ALLEGRO gemäß den 

fachlichen Weisungen zu den Besonderheiten der temporären Bedarfsgemein-

schaft 
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